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men für die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen
bilden,

in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen aus anderen wichtigen völker-
rechtlichen Übereinkünften, insbesondere auf dem Gebiet der
internationalen Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts betreffen,

unter Berücksichtigung dessen, dass nach Artikel 103 der
Charta die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang haben,
wenn sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten
Nationen aus der Charta und ihre Verpflichtungen aus ande-
ren internationalen Übereinkünften widersprechen,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu die-
ser Frage, namentlich ihre Resolution 57/217 vom 18. De-
zember 2002,

1. wiederholt die feierliche Verpflichtung aller Staaten,
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und bei der Lösung internationaler Probleme hu-
manitärer Art unter voller Einhaltung der Charta der Verein-
ten Nationen zu verstärken, unter anderem durch die strikte
Befolgung aller Ziele und Grundsätze, die in ihren Artikeln 1
und 2 dargelegt sind;

2. unterstreicht die entscheidende Rolle der Arbeit, die
die Vereinten Nationen und die regionalen Abmachungen in
Übereinstimmung mit den in der Charta verankerten Zielen
und Grundsätzen leisten, um die Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und
internationale Probleme humanitärer Art zu lösen, und be-
kräftigt, dass alle Staaten bei diesen Tätigkeiten die in
Artikel 2 der Charta dargelegten Grundsätze voll und ganz
einhalten müssen, insbesondere indem sie die souveräne
Gleichheit aller Staaten achten und jede gegen die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staa-
tes gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Natio-
nen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt
unterlassen;

3. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen die all-
gemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse,
Geschlecht, Sprache oder Religion fördern werden;

4. fordert alle Staaten auf, im Rahmen eines konstruk-
tiven Dialogs umfassend zusammenzuarbeiten, um die Förde-
rung und den Schutz aller Menschenrechte für alle zu gewähr-
leisten und friedliche Lösungen für internationale Probleme
humanitärer Art zu fördern, und bei ihren diesbezüglichen
Maßnahmen die Grundsätze und Normen des Völkerrechts
strikt einzuhalten, indem sie unter anderem die internationa-
len Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht voll und
ganz achten;

5. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
Teilen des Systems der Vereinten Nationen sowie den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur
Kenntnis zu bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

6. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/189

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 111 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 55 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)493:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China,
Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eri-
trea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guya-
na, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suri-
name, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik.

Dagegen: Argentinien, Australien, Chile, Israel, Kanada, Neuseeland, Nor-
wegen, Schweiz, Sudan, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Guatemala, Indien, Irland, Island, Italien, Kirgisistan, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Nauru,
Nepal, Niederlande, Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Serbien
und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Zypern.

58/189. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen
Souveränität und der Vielfalt der demokrati-
schen Systeme bei Wahlvorgängen als wichtiger
Bestandteil der Förderung und des Schutzes der
Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung des Ziels der Vereinten Nationen, freund-
schaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Be-
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere

493 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, China, Demokra-
tische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Haiti, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Kenia,
Kolumbien, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Malaysia, Mauretanien, Myanmar, Namibia, Pa-
kistan, Ruanda, Russische Föderation, Simbabwe, Somalia, Sudan, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Vereinigte Republik Tansania und
Vietnam.
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geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu
treffen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über Grundsätze
des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen billigte,

in Bekräftigung des Rechts auf Selbstbestimmung, kraft
dessen alle Völker ihren politischen Status frei bestimmen
und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwick-
lung frei nachgehen können,

anerkennend, dass die in Artikel 2 der Charta der Verein-
ten Nationen verankerten Grundsätze, insbesondere die Ach-
tung der nationalen Souveränität, bei der Abhaltung von Wah-
len zu achten sind,

sowie anerkennend, dass es eine reiche Vielfalt von demo-
kratischen politischen Systemen und von Modellen freier und
fairer Wahlprozesse auf der Welt gibt, die auf einzelstaatli-
chen und regionalen Besonderheiten und unterschiedlichen
Voraussetzungen gründen,

betonend, dass es Sache der Staaten ist, für Mittel und We-
ge zu sorgen, die die volle und effektive Mitwirkung des Vol-
kes an Wahlvorgängen erleichtern,

den Beitrag anerkennend, den die Vereinten Nationen lei-
sten, indem sie zahlreichen Staaten auf Antrag Wahlhilfe ge-
währen,

in Bekräftigung der feierlichen Selbstverpflichtung aller
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemei-
nen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der
Charta, anderen Menschenrechtsübereinkünften und dem
Völkerrecht nachzukommen,

unter Begrüßung der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen494 bekundeten Selbstverpflichtung aller
Mitgliedstaaten, gemeinsam auf integrativere politische Pro-
zesse hinzuarbeiten, die allen Bürgern in allen Ländern echte
Mitsprache ermöglichen,

1. bekräftigt, dass alle Völker das Recht auf Selbstbe-
stimmung haben, kraft dessen sie ihren politischen Status frei
bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Entwicklung frei nachgehen, und dass jeder Staat die
Pflicht hat, dieses Recht zu achten, im Einklang mit den Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Nationen;

2. erklärt erneut, dass regelmäßige, faire und freie
Wahlen wichtige Bestandteile der Förderung und des Schut-
zes der Menschenrechte sind;

3. bekräftigt, dass die Völker das Recht haben, Wahl-
methoden festzulegen und Wahlinstitutionen einzurichten,
dass es infolgedessen kein Einheitsmodell für Demokratie
oder demokratische Institutionen gibt und dass die Staaten für
die erforderlichen Mechanismen und Mittel sorgen sollen, die
die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an Wahlvor-
gängen erleichtern;

4. bekräftigt außerdem, dass die freie Ausgestaltung
einzelstaatlicher Wahlvorgänge in jedem Staat voll und ganz
zu achten ist und dass dabei die Grundsätze, die in der Charta
und in der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts be-
treffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Verein-
ten Nationen verankert sind, voll einzuhalten sind;

5. fordert alle Staaten auf, in einem anderen Staat poli-
tische Parteien oder andere Organisationen nicht in einer Art
und Weise zu finanzieren, die den Grundsätzen der Charta wi-
derspricht und die die Legitimität seiner Wahlvorgänge unter-
gräbt;

6. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und je-
de Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker,
ihre gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politi-
schen Führer;

7. bekräftigt, dass der Wille des Volkes die Grundlage
für die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet und dass die-
ser Wille in regelmäßigen, unverfälschten, allgemeinen und
gleichen Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem
gleichwertigen freien Wahlverfahren bekundet wird.

RESOLUTION 58/190

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)495.

58/190. Schutz von Migranten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/218 vom 18. De-
zember 2002,

bekräftigend, dass in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte496 verkündet wird, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Unter-
schied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationaler
Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben,

sowie in Bekräftigung der von der Weltkonferenz über
Menschenrechte497, der Internationalen Konferenz über Be-

494 Siehe Resolution 55/2.

495 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Armenien, Bangladesch,
Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Haiti, Honduras, Kap Verde, Kolumbien, Kuba, Mali, Marokko,
Mexiko, Mosambik, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippinen, Senegal, Sri
Lanka, Sudan, Tunesien und Uruguay.
496 Resolution 217 A (III).
497 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
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völkerung und Entwicklung498, dem Weltgipfel für soziale
Entwicklung499 und der Vierten Weltfrauenkonferenz500 ver-
abschiedeten Bestimmungen betreffend Migranten,

unter Begrüßung der Bestimmungen über die Menschen-
rechte von Migranten in der Erklärung und dem Aktionspro-
gramm von Durban, die am 8. September 2001 von der Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
verabschiedet wurden501, und ihrer Befriedigung über die
wichtigen Empfehlungen Ausdruck verleihend, die in Bezug
auf die Entwicklung internationaler und nationaler Strategien
für den Schutz von Migranten und die Konzipierung von Mi-
grationspolitiken abgegeben wurden, die die Menschenrechte
von Migranten in vollem Umfang achten,

unter Hinweis auf ihre Resolution 40/144 vom 13. De-
zember 1985, mit der sie die Erklärung über die Menschen-
rechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes
sind, in dem sie leben, billigte,

in Anerkennung des positiven Beitrags, den Migranten
häufig leisten, namentlich dann, wenn sie sich schließlich in
die Gesellschaft ihres Gastlands integrieren,

in Anbetracht dessen, dass Migranten und ihre Familien
sich häufig in einer verletzlichen Situation befinden, unter an-
derem, weil sie nicht in ihrem Herkunftsstaat sind und auf
Grund der Unterschiede in Sprache, Bräuchen und Kultur
Schwierigkeiten begegnen, sowie in Anbetracht der wirt-
schaftlichen und sozialen Schwierigkeiten und Hindernisse,
die illegalen oder irregulären Migranten bei der Rückkehr in
ihren Herkunftsstaat im Wege stehen,

sowie in Anbetracht der Notwendigkeit eines zielgerichte-
ten, konsequenten Ansatzes gegenüber Migranten als einer
konkreten schwächeren Gesellschaftsgruppe, insbesondere
gegenüber Frauen und Kindern unter den Migranten,

zutiefst besorgt über die in verschiedenen Teilen der Welt
auftretenden Erscheinungsformen von Gewalt, Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Migranten, insbe-
sondere Frauen und Kinder, gerichteten Formen von Diskri-
minierung sowie unmenschlicher und erniedrigender Behand-
lung,

betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen
werden, die zu größerer Harmonie zwischen den Migranten
und der übrigen Gesellschaft des Staates, in dem sie leben,
führen, damit die in Teilen zahlreicher Gesellschaften immer
häufiger von Einzelpersonen oder Gruppen gegen Migranten
verübten Akte des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit
beseitigt werden,

Kenntnis nehmend von dem am 1. Oktober 1999 vom In-
teramerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte abgege-
benen Gutachten OC-16/99 betreffend "Das Recht auf Infor-
mation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garantien für
ein ordnungsgemäßes Verfahren" im Falle von ausländischen
Staatsangehörigen, die von den Behörden eines Empfangs-
staats inhaftiert wurden,

sowie Kenntnis nehmend von dem am 17. September 2003
vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte
abgegebenen Gutachten OC-18/03 betreffend die juristische
Lage und die Rechte illegaler Migranten,

erfreut über das wachsende Interesse der internationalen
Gemeinschaft an dem wirksamen und umfassenden Schutz
der Menschenrechte aller Migranten und unterstreichend,
dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen,
um die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten al-
ler Migranten sicherzustellen,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss der Internationalen
Arbeitsorganisation, auf der Internationalen Arbeitskonferenz
im Juni 2004 in Genf auf der Grundlage eines integrierten An-
satzes eine allgemeine Aussprache über Wanderarbeitnehmer
abzuhalten,

1. begrüßt die in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen502 erneut eingegangene Verpflichtung, Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Achtung und den Schutz der
Menschenrechte von Migranten, Wanderarbeitnehmern und
ihren Familien zu gewährleisten, die in vielen Gesellschaften
immer häufiger vorkommenden rassistischen und fremden-
feindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen Gesell-
schaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern;

2. ersucht alle Mitgliedstaaten, im Einklang mit ihrer
jeweiligen Verfassungsordnung sowie der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte496 und den internationalen Über-
einkünften, deren Vertragsparteien sie sind, namentlich den
Internationalen Menschenrechtspakten503, dem Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe504, dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung505, der Internationalen Konvention zum Schutz
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen506, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau507, dem Übereinkommen
über die Rechte des Kindes508 und den anderen anwendbaren
internationalen Menschenrechtsübereinkünften, die Men-
schenrechte aller Migranten wirksam zu fördern und zu schüt-
zen;

498 Siehe Report of the International Conference on Population and De-
velopment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
499 Siehe Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
500 Siehe Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Septem-
ber 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
501 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.

502 Siehe Resolution 55/2.
503 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
504 Resolution 39/46, Anlage.
505 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
506 Resolution 45/158, Anlage.
507 Resolution 34/180, Anlage.
508 Resolution 44/25, Anlage.
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3. fordert die Staaten auf, die in der Erklärung und dem
Aktionsprogramm von Durban501 enthaltenen Menschenrech-
te von Migranten in vollem Umfang zu fördern und zu schüt-
zen;

4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Inkraft-
treten der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen so-
wie dem bevorstehenden Inkrafttreten des Zusatzprotokolls
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschen-
handels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität509 und des Zusatz-
protokolls gegen die Schleusung von Migranten auf dem
Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität510;

5. verurteilt nachdrücklich die gegen Migranten ge-
richteten Erscheinungsformen und Akte von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz sowie die häufig auf sie angewand-
ten Klischees, und fordert die Staaten eindringlich auf, die be-
stehenden Gesetze anzuwenden, wenn es zu fremdenfeind-
lichen oder intoleranten Handlungen, Vorkommnissen oder
Äußerungen gegen Migranten kommt, um der Straflosigkeit
für diejenigen, die fremdenfeindliche und rassistische Hand-
lungen begehen, ein Ende zu setzen;

6. verurteilt außerdem nachdrücklich jede Form der
Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit im Zusam-
menhang mit dem Zugang zu Arbeitsplätzen, beruflicher Aus-
bildung, Wohnraum, Schulbildung, Gesundheits- und sozia-
len Diensten sowie anderen Diensten, die zur Nutzung durch
die Öffentlichkeit bestimmt sind, und begrüßt die aktive Rolle
der staatlichen und der nichtstaatlichen Organisationen bei
der Bekämpfung des Rassismus und bei der Gewährung von
Hilfe für die einzelnen Opfer rassistischer Handlungen, ein-
schließlich Migranten;

7. ersucht alle Staaten, im Einklang mit ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und den anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkünften, deren Vertragspartei sie sind,
Verletzungen des Arbeitsrechts in Bezug auf die Arbeitsbe-
dingungen von Wanderarbeitnehmern entschlossen straf-
rechtlich zu verfolgen, darunter auch diejenigen in Bezug auf
ihre Bezahlung sowie die Gesundheits- und Sicherheitsbedin-
gungen am Arbeitsplatz;

8. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, ihre Einwande-
rungspolitik zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern,
um alle Praktiken, durch die Migranten und ihre Familien zu
Opfern werden, zu beseitigen, und richtliniengebenden
Staatsbeamten sowie Polizei-, Einwanderungs- und anderen
zuständigen Beamten eine spezielle Ausbildung angedeihen
zu lassen, namentlich in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen
Organisationen und der Zivilgesellschaft, und so zu unter-

streichen, wie wichtig wirksame Maßnahmen zur Schaffung
von Bedingungen sind, die einer größeren Harmonie und To-
leranz innerhalb der Gesellschaften förderlich sind;

9. erklärt erneut, dass alle Vertragsstaaten die allge-
mein anerkannten Menschenrechte von Migranten, insbeson-
dere von Frauen und Kindern, unabhängig von ihrem rechtli-
chen Status voll schützen und sie human behandeln müssen,
insbesondere im Hinblick auf die Gewährung von Hilfe und
Schutz;

10. erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertragsstaa-
ten des Wiener Übereinkommens von 1963 über konsulari-
sche Beziehungen511 verpflichtet sind, die uneingeschränkte
Achtung und Einhaltung des Übereinkommens sicherzustel-
len, insbesondere im Hinblick auf das Recht ausländischer
Staatsangehöriger, im Falle einer Inhaftierung unabhängig
von ihrem Einwanderungsstatus mit einem Konsularbeamten
ihres eigenen Staates zu verkehren, und die Pflicht des Staa-
tes, in dessen Hoheitsgebiet die Inhaftierung stattfindet, den
ausländischen Staatsangehörigen von diesem Recht in Kennt-
nis zu setzen;

11. bekräftigt die Verantwortung der Regierungen für
die Absicherung und den Schutz der Rechte von Migranten
vor illegalen oder gewalttätigen Akten, insbesondere Akten
der Rassendiskriminierung und Verbrechen, die von Einzel-
personen oder Gruppen aus rassistischen oder fremdenfeind-
lichen Beweggründen begangen werden, und fordert sie nach-
drücklich auf, die diesbezüglichen Maßnahmen zu verstärken;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame
Maßnahmen zu verabschieden, um der willkürlichen Festnah-
me und Inhaftierung von Migranten, so auch durch Einzelper-
sonen oder Gruppen, ein Ende zu setzen;

13. legt den Mitgliedstaaten nahe, soweit nicht bereits
geschehen, innerstaatliche Strafgesetze zur Bekämpfung des
internationalen Menschenhandels mit Migranten zu erlassen,
die insbesondere den Fällen von Menschenhandel Rechnung
tragen sollen, die Migranten in Lebensgefahr bringen oder
verschiedene Formen der Knechtschaft oder Ausbeutung, wie
beispielsweise Schuldknechtschaft, sexuelle Ausbeutung
oder Ausbeutung der Arbeitskraft, umfassen, und die interna-
tionale Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieses Menschen-
handels zu verstärken;

14. fordert die Staaten auf, beim Erlass von Rechtsvor-
schriften, die die nationale Sicherheit betreffen, die inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und die anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkünfte, deren Vertragspartei sie sind, ein-
zuhalten, um die Menschenrechte von Migranten zu achten;

15. legt den Staaten nahe, die Teilnahme an den interna-
tionalen und regionalen Dialogen über die Migration zu erwä-
gen, an denen die Herkunfts- und Zielländer sowie die Tran-
sitländer beteiligt sind, und bittet sie, zu erwägen, im Rahmen
des anwendbaren Rechts der Menschenrechte bilaterale und
regionale Übereinkünfte über Migranten auszuhandeln und

509 Resolution 55/25, Anlage II.
510 Ebd., Anlage III.

511 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638.
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gemeinsam mit Staaten anderer Regionen Programme zum
Schutz der Rechte von Migranten auszuarbeiten und durchzu-
führen;

16. legt allen Regierungen nahe, im Einklang mit den
geltenden Rechtsvorschriften die etwaigen Hindernisse zu be-
seitigen, die den sicheren, uneingeschränkten und zügigen
Transfer von Einkünften, Vermögenswerten und Ruhestands-
geldern von Migranten in ihr Herkunfts- oder jedes Drittland
verhindern, und gegebenenfalls Maßnahmen zur Lösung aller
sonstigen Probleme zu erwägen, die einen solchen Transfer
möglicherweise behindern;

17. begrüßt die von einigen Ländern verabschiedeten
Einwanderungsprogramme, die Migranten die volle Integra-
tion in die Gastländer ermöglichen, die Familienzusammen-
führung erleichtern und ein harmonisches und tolerantes Um-
feld fördern, und legt den Staaten nahe, die Möglichkeit der
Annahme derartiger Programme in Erwägung zu ziehen;

18. fordert alle Staaten auf, die Menschenrechte von Mi-
grantenkindern, insbesondere unbegleiteten Migrantenkin-
dern, zu schützen und dabei sicherzustellen, dass das Wohl
der Kinder und die Wichtigkeit ihrer Zusammenführung mit
den Eltern, sofern möglich und angebracht, mit höchstem
Vorrang berücksichtigt werden, und legt den zuständigen Or-
ganen der Vereinten Nationen nahe, im Rahmen ihres jewei-
ligen Mandats der Lage von Migrantenkindern in allen Staa-
ten besondere Aufmerksamkeit zu widmen und bei Bedarf
Empfehlungen zur Verstärkung ihres Schutzes abzugeben;

19. ersucht die Staaten, konkrete Maßnahmen zu be-
schließen, um die Verletzung der Menschenrechte von Mi-
granten während ihres Transits zu verhindern, namentlich in
Häfen, auf Flughäfen, an Grenzen und Migrationskontroll-
stellen, die in solchen Einrichtungen und in Grenzgebieten tä-
tigen Amtsträger darin zu schulen, Wanderarbeitnehmer und
ihre Familienangehörigen mit Respekt und im Einklang mit
dem Gesetz zu behandeln, und alle Akte der Verletzung der
Menschenrechte von Migranten und ihrer Familienangehöri-
gen, wie etwa willkürliche Inhaftierung, Folter und Verlet-
zungen des Rechts auf Leben, einschließlich außergerichtli-
cher Hinrichtungen, während ihres Transits aus ihrem Her-
kunftsland in das Zielland und umgekehrt, einschließlich ih-
res Transits über nationale Grenzen hinweg, in Überein-
stimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften straf-
rechtlich zu verfolgen;

20. fordert die Staaten auf, die Familienzusammenfüh-
rung rasch und wirksam und unter gebührender Berücksichti-
gung der anwendbaren Rechtsvorschriften zu erleichtern, da
sie sich positiv auf die Integration von Migranten auswirkt;

21. legt den Herkunftsstaaten nahe, die Menschenrechte
der Familienangehörigen von Wanderarbeitnehmern, die in
den Herkunftsländern verbleiben, zu fördern und zu schützen
und dabei den Kindern und Jugendlichen, deren Eltern ausge-
wandert sind, besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und
legt den internationalen Organisationen nahe, die diesbezüg-
liche Unterstützung der Staaten zu erwägen;

22. legt den Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit nicht-
staatlichen Organisationen Aufklärungskampagnen durchzu-
führen mit dem Ziel, über die Möglichkeiten, Beschränkun-
gen und Rechte im Falle von Migration zu informieren, damit
alle Menschen, insbesondere Frauen, aufgeklärte Entschei-
dungen treffen können, und zu verhindern, dass sie Opfer von
Menschenhandel werden und durch gefährliche Zugangswege
ihr Leben und ihre körperliche Unversehrtheit gefährden;

23. begrüßt es, dass der 18. Dezember zum Internationa-
len Tag der Migranten erklärt wurde512 und dass die Mitglied-
staaten und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen gebeten wurden, diesen Tag zu begehen, indem
sie unter anderem Informationen über die Menschenrechte
und Grundfreiheiten von Migranten und deren wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Beitrag zu ihren Gast- und Hei-
matländern verbreiten, Erfahrungen austauschen und Maß-
nahmen konzipieren, um den Schutz der Migranten zu ge-
währleisten;

24. fordert die Staaten nachdrücklich auf, zu erwägen,
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität513 und die dazuge-
hörigen Protokolle, namentlich das Zusatzprotokoll zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels,
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, und das Zusatz-
protokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-,
See- und Luftweg zu ratifizieren, anzunehmen, zu billigen be-
ziehungsweise ihnen beizutreten sowie diese Rechtsinstru-
mente vollinhaltlich umzusetzen;

25. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht der Son-
derberichterstatterin der Menschenrechtskommission über die
Menschenrechte von Migranten514 und ersucht sie, die in der
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban enthalte-
nen Empfehlungen bei der Wahrnehmung ihres Mandats, ih-
rer Aufgaben und ihrer Pflichten auch weiterhin zu berück-
sichtigen;

26. ersucht alle Regierungen, mit der Sonderberichter-
statterin bei der Wahrnehmung ihrer mandatsmäßigen Aufga-
ben und Pflichten uneingeschränkt zu kooperieren, alle erbe-
tenen Informationen zur Verfügung zu stellen und umgehend
auf ihre dringenden Appelle zu reagieren;

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt "Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansät-
ze zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten" einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, und ersucht die
Sonderberichterstatterin, der Versammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht über die Erfül-
lung ihres Mandats vorzulegen.

512 Siehe Resolution 55/93.
513 Resolution 55/25, Anlage I.
514 A/58/275.
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RESOLUTION 58/191

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)515.

58/191. Die Menschenrechtssituation in Kambodscha

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/225 und 57/228 A
vom 18. Dezember 2002 und 57/228 B vom 13. Mai 2003, die
Resolution 2003/79 der Menschenrechtskommission vom
25. April 2003516 und frühere einschlägige Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf den Beschluss der Menschen-
rechtskommission in ihrer Resolution 2003/79, für die sech-
zigste Tagung der Kommission einen Bericht über die Rolle
des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte bei der Unterstützung der Regierung und
des Volkes von Kambodscha und über die dabei erzielten Er-
gebnisse anzufordern und ihre Behandlung der Menschen-
rechtssituation in Kambodscha auf ihrer sechzigsten Tagung
fortzusetzen,

in der Erwägung, dass die tragische Geschichte Kambo-
dschas besondere Maßnahmen zur Gewährleistung des Schut-
zes der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha und
zur Verhinderung der Rückkehr zu den Leitvorstellungen und
Verfahrensweisen der Vergangenheit erfordert, wie in dem
am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkom-
men über eine umfassende politische Regelung des Kambo-
dscha-Konflikts517 verlangt wird,

I

Unterstützung durch die Vereinten Nationen 
und Zusammenarbeit mit ihnen

1. ersucht den Generalsekretär, der Regierung Kambo-
dschas über seinen Sonderbeauftragten für Menschenrechte in
Kambodscha und in Zusammenarbeit mit dem Büro des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
in Kambodscha dabei behilflich zu sein, den Schutz der Men-
schenrechte aller Menschen in Kambodscha zu gewährleisten,
dafür zu sorgen, dass ausreichende Mittel zur Aufrechterhal-
tung der operationellen Präsenz des Büros bereitgestellt wer-
den und den Sonderbeauftragten zu befähigen, seine Aufga-
ben auch künftig zügig wahrzunehmen;

2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Rolle des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-

nen für Menschenrechte bei der Unterstützung der Regierung
und des Volkes von Kambodscha bei der Förderung und dem
Schutz der Menschenrechte und über die dabei erzielten Er-
gebnisse518 und den Bericht des Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Menschenrechte in Kambodscha519 und be-
grüßt es, dass der Treuhandfonds der Vereinten Nationen für
ein Menschenrechtserziehungsprogramm in Kambodscha zur
Finanzierung des Aktivitätenprogramms des Büros in Kam-
bodscha herangezogen wird, und bittet die internationale Ge-
meinschaft, die Entrichtung von Beiträgen an den Treuhand-
fonds zu erwägen;

3. ermutigt die Regierung Kambodschas, auch künftig
mit dem Amt und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen bei ihren gemeinsamen Bemühungen zu-
sammenzuarbeiten, die Menschenrechte zu fördern und ihren
Verpflichtungen nach den internationalen Menschenrechts-
verträgen und -übereinkünften vollständig nachzukommen;

II
Die Rolle nichtstaatlicher Organisationen

würdigt die wichtige Rolle der nichtstaatlichen Organisa-
tionen in Kambodscha, unter anderem bei der Menschen-
rechtserziehung und -ausbildung und beim Aufbau der Zivil-
gesellschaft, und legt der Regierung Kambodschas nahe, den
Schutz dieser Menschenrechtsorganisationen und ihrer Mit-
glieder auch künftig zu gewährleisten und weiter eng und ko-
operativ mit ihnen zusammenzuarbeiten;

III
Reform der Verwaltung, der Gesetzgebung und der Justiz

1. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Kambo-
dschas bei der Durchführung der nationalen Wahlen im Juli
2003 erzielt hat, unter anderem in einem im Großen und Gan-
zen freien und friedlichen Klima und mit verbessertem Zu-
gang der politischen Parteien zu den öffentlich-rechtlichen
Medien, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, Vorfäl-
le von Einschüchterung, Gewalt, Tötungen und Stimmenkauf
umfassend zu untersuchen, die Verantwortlichen strafrecht-
lich zu verfolgen, die Rechtsdurchsetzungsfähigkeit und Un-
abhängigkeit des Nationalen Wahlausschusses zu stärken und
auf den bisher erreichten Verbesserungen aufzubauen, um
den Prozess der Demokratisierung weiter zu festigen; 

2. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den anhaltenden
Problemen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Funk-
tionsfähigkeit der Rechtsprechung, die unter anderem auf
Korruption und auf Eingriffe der Exekutive in die Unabhän-
gigkeit der Justiz zurückgehen, fordert die Regierung Kambo-
dschas nachdrücklich auf, die Durchführung der Rechts- und
Justizreform mit Vorrang voranzutreiben, namentlich die un-
verzügliche Verabschiedung der Rechtsvorschriften und Ge-
setzbücher, die wesentliche Bestandteile des grundlegenden
Rechtsrahmens bilden, insbesondere ein Gesetz über die Or-
ganisation und Arbeitsweise der erkennenden Gerichte, und
die Unabhängigkeit, die Unparteilichkeit und die wirksame

515 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Malta,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
516 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
517 A/46/608-S/23177.

518 A/58/268.
519 Siehe A/58/317.
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Tätigkeit des Obersten Rates der Richterschaft sowie des ge-
samten Justizsystems zu gewährleisten;

3. begrüßt die Entwürfe des Zivilgesetzbuchs, der Zi-
vilprozessordnung, des Strafgesetzbuchs, der Strafprozess-
ordnung, des Gesetzes gegen Korruption, des Gesetzes über
die Rechtstellung der Richter und Staatsanwälte (Statut der
Richterschaft), den Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes
über die Organisation und Arbeitsweise des Obersten Rates
der Richterschaft, die Strategie für eine Rechts- und Justizre-
form und den Aktionsplan zu ihrer Umsetzung, fordert die Re-
gierung Kambodschas nachdrücklich auf, die Aus- und Fort-
bildung von Richtern und Anwälten durch das Königliche In-
stitut für die Ausbildung von Richtern und Staatsanwälten
und das Zentrum für Anwaltsausbildung und berufliche Fort-
bildung der Anwaltskammer des Königreichs Kambodscha
weiter zu verbessern, und legt der Regierung nahe, den Zu-
gang zur Justiz für alle sicherzustellen und ein für Kambo-
dscha geeignetes System der Prozesskostenhilfe zu schaffen; 

4. begrüßt außerdem die Verabschiedung der Unter-
verordnung über Landkonzessionen für soziale Zwecke und
fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich auf, sich
verstärkt um die Überwindung der Probleme im Zusammen-
hang mit Bodenrechten zu bemühen, indem sie unter anderem
die Unterverordnungen über Landkonzessionen für ökonomi-
sche Zwecke sowie über Verfahren zur Reduzierung von
Landkonzessionen über 10.000 Hektar und Ausnahmen in
konkreten Fällen beschließen, die Transparenz erhöhen und
dem Projekt zur Reform der Flächenbewirtschaftung und der
Landadministration hohe Priorität zumessen, und die Über-
prüfung der Verträge für Landkonzessionen und ihre Umset-
zung fortzusetzen, und stellt mit Besorgnis fest, dass die Pro-
bleme des Landraubs, der Zwangsräumungen und weiterer
Vertreibungen nach wie vor bestehen; 

5. legt der Regierung Kambodschas nahe, weitere An-
strengungen zu unternehmen, um ihr Reformprogramm zügig
und wirksam umzusetzen, namentlich den Aktionsplan für
gute Staatsführung und die Polizei- und Militärreformen, un-
ter anderem das Demobilisierungsprogramm;

6. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Kambo-
dschas bei der Beseitigung von Antipersonenminen und bei
der Verringerung der Zahl der Kleinwaffen in Kambodscha
erzielt hat, und legt der Regierung und der internationalen Ge-
meinschaft nahe, sich weiterhin um die Bewältigung dieser
Probleme zu bemühen;

7. bekundet ihre ernste Besorgnis darüber, dass die Si-
tuation der Straflosigkeit in Kambodscha weiter andauert, an-
erkennt die Anstrengungen und Maßnahmen der Regierung
Kambodschas, die Urheber von Verstößen strafrechtlich zu
verfolgen, und fordert die Regierung auf, mit besonderem
Vorrang verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um unter
Beachtung ordnungsgemäßer Verfahren und im Einklang mit
den internationalen Menschenrechtsnormen dringend gegen
alle diejenigen zu ermitteln, die schwere Verbrechen, ein-
schließlich Menschenrechtsverletzungen, begangen haben,
und sie strafrechtlich zu verfolgen;

8. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den Be-
dingungen in den Gefängnissen Kambodschas, nimmt mit In-
teresse Kenntnis von einigen wichtigen Anstrengungen zur
Verbesserung des Strafvollzugssystems, empfiehlt die weite-
re Gewährung internationaler Hilfe zur Verbesserung der ma-
teriellen Haftbedingungen und fordert die Regierung Kambo-
dschas auf, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Haft-
bedingungen zu treffen, unter anderem durch die Überprü-
fung der Strafzumessungsregeln und die Entwicklung von
nicht freiheitsentziehenden Alternativen zu Freiheitsstrafen,
jede Form der Folter zu verhüten, Inhaftierten angemessene
Ernährung und Gesundheitsversorgung bereitzustellen, den
besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern zu entspre-
chen und Anwälten, Familienangehörigen und Menschen-
rechtsorganisationen im Einklang mit den geltenden diesbe-
züglichen Vorschriften wieder Zugang zu den Gefängnissen
und zu den Inhaftierten zu gewähren;

IV

Menschenrechtsverletzungen und Gewalt
1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die anhaltenden

Verletzungen der Menschenrechte, einschließlich Folter,
übermäßig lange Untersuchungshaft, Verletzung von Arbeit-
nehmerrechten, Zwangsräumungen sowie politische Gewalt,
namentlich die Tötung politischer Aktivisten, die Beteiligung
von Angehörigen der Polizei und des Militärs an Gewalttätig-
keiten und den offensichtlich fehlenden Schutz vor Lynch-
morden, stellt fest, dass die Regierung Kambodschas bei der
Bewältigung dieser Probleme gewisse Fortschritte erzielt hat,
und fordert die Regierung nachdrücklich auf, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Rechtsverletzun-
gen zu verhindern, so auch indem sie die Einrichtung einer
Untersuchungskommission zur Frage der Lynchmorde in Er-
wägung zieht;

2. fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich
auf, alles zu tun, um Diskriminierung in allen ihren Erschei-
nungsformen zu bekämpfen und Gewalt gegen Angehörige
rassischer oder ethnischer Gruppen zu verhindern und die
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller zu schützen, sowie
ihren Verpflichtungen als Vertragspartei des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung520 nachzukommen, unter anderem indem sie um
technische Hilfe ersucht;

V

Sondergericht für die Roten Khmer
1. erklärt erneut, dass die schwersten Menschenrechts-

verletzungen in der jüngsten Geschichte Kambodschas von
den Roten Khmer begangen wurden, und erkennt an, dass der
endgültige Zusammenbruch der Roten Khmer und die fortge-
setzten Anstrengungen der Regierung Kambodschas die
Grundlage für die Wiederherstellung des Friedens und der
Stabilität mit dem Ziel der nationalen Aussöhnung in Kambo-
dscha geschaffen und den Weg für Ermittlungen und Strafver-
folgungsmaßnahmen gegen die hochrangigen Führer des De-

520 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
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mokratischen Kampuchea und die Hauptverantwortlichen für
die zwischen dem 17. April 1975 und dem 6. Januar 1979 be-
gangenen Verbrechen und schweren Verstöße gegen das kam-
bodschanische Strafrecht, das humanitäre Völkerrecht und
Völkergewohnheitsrecht und die von Kambodscha anerkann-
ten internationalen Übereinkünfte geebnet haben;

2. begrüßt das am 6. Juni 2003 zwischen den Vereinten
Nationen und der Regierung Kambodschas geschlossene Ab-
kommen über die Einrichtung Außerordentlicher Kammern,
die ihre Zuständigkeit im Einklang mit den internationalen
Normen der Gerechtigkeit, der Fairness und des ordnungsge-
mäßen Verfahrens ausüben, wie in Artikel 12 des Abkom-
mens festgelegt, fordert den Generalsekretär und die Regie-
rung Kambodschas nachdrücklich auf, alle erforderlichen
Maßnahmen für die rasche Einrichtung der Außerordentli-
chen Kammern zu treffen, und appelliert an die internationale
Gemeinschaft, den Außerordentlichen Kammern im Einklang
mit Resolution 57/228 B der Generalversammlung Hilfe zu
gewähren, namentlich finanzielle und personelle Unterstüt-
zung;

VI
Schutz von Frauen und Kindern

1. begrüßt die Anstrengungen, die zur Verbesserung
der Situation der Frauen unternommen werden, und die dabei
erzielten Fortschritte, namentlich in Bezug auf den Entwurf
eines Gesetzes über die Verhütung häuslicher Gewalt und den
Schutz der Opfer häuslicher Gewalt, und fordert die Regie-
rung Kambodschas nachdrücklich auf, weitere Maßnahmen
zu ergreifen, um alle Formen der Gewalt gegen Frauen, unter
anderem sexuelle Gewalt, zu bekämpfen und alles zu tun, um
ihren Verpflichtungen als Vertragspartei des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau521 nachzukommen, unter anderem indem sie um techni-
sche Hilfe ersucht;

2. lobt die Regierung Kambodschas für ihre Anstren-
gungen, die Ausbreitung von HIV/Aids einzudämmen, und
legt ihr nahe, auch weiterhin ihr Augenmerk auf dieses Pro-
blem zu richten; 

3. begrüßt es, dass die Regierung Kambodschas eine
Reihe von Anstrengungen unternommen hat, um den Men-
schenhandel zu bekämpfen, so auch durch die Arbeit am Ent-
wurf eines Gesetzes gegen den Menschenhandel, vermerkt je-
doch gleichzeitig mit ernster Besorgnis, dass der Menschen-
handel und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern
auf internationaler Ebene zugenommen haben, und ersucht
die Regierung und die internationale Gemeinschaft, verstärkte
konzertierte Anstrengungen zu unternehmen, um diese Pro-
bleme in umfassender Weise anzugehen;

4. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem Pro-
blem der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, fordert die
Regierung Kambodschas auf, sofortige und wirksame Maß-
nahmen zu ergreifen, um durch die Durchsetzung der kambo-
dschanischen Gesetze über Kinderarbeit, der auf Kinder bezo-

genen Bestimmungen des Arbeitsrechts und des Gesetzes ge-
gen den Menschenhandel sowie durch die Strafverfolgung
derjenigen, die gegen diese Gesetze verstoßen, Kinder vor
wirtschaftlicher Ausbeutung und vor der Heranziehung zu ei-
ner Arbeit zu schützen, die Gefahren mit sich bringen, ihre Er-
ziehung behindern oder ihre Gesundheit, Sicherheit oder Sitt-
lichkeit schädigen könnte, bittet die Internationale Arbeitsor-
ganisation, auch weiterhin die diesbezüglich erforderliche
Unterstützung bereitzustellen, und legt der Regierung nahe,
die Ratifikation des Übereinkommens (Nr. 182) der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation von 1999 über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit in Erwägung zu ziehen;

5. begrüßt die Aufstockung der für die Bereiche Bil-
dung und Gesundheit veranschlagten Haushaltsmittel und be-
fürwortet ihre rasche Auszahlung sowie die Anstrengungen,
die die Regierung Kambodschas unternimmt, um die Gesund-
heitsbedingungen für Kinder sowie ihren Zugang zur Bildung
weiter zu verbessern, eine kostenlose und zugängliche Gebur-
tenregistrierung zu fördern und ein System der Jugendrechts-
pflege einzurichten;

VII

Schluss

bittet die internationale Gemeinschaft, der Regierung
Kambodschas bei ihren Bemühungen um die Durchführung
dieser Resolution behilflich zu sein.

RESOLUTION 58/192

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 119 Stimmen bei 50 Gegenstimmen und 9 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508, Add.2, Ziffer 131)522:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gam-
bia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone,
Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,

521 Resolution 34/180, Anlage.

522 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Belarus, Botsua-
na, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, De-
mokratische Volksrepublik Korea, El Salvador, Eritrea, Gambia, Haiti,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Katar,
Kenia, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Mosambik, Myanmar, Niger, Nigeria,
Pakistan, Ruanda, Sierra Leone, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo und Tunesien.
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Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Chile, Guatemala, Indien, Marshallinseln, Nauru,
Samoa, Singapur, Timor-Leste.

58/192. Förderung des Friedens als grundlegende Vor-
aussetzung für den vollen Genuss aller Men-
schenrechte durch alle Menschen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/216 vom 18. De-
zember 2002,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/61 der Men-
schenrechtskommission vom 24. April 2003 mit dem Titel
"Förderung des Friedens als grundlegende Voraussetzung für
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch alle Men-
schen"523,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/11 vom
12. November 1984 mit dem Titel "Erklärung über das Recht
der Völker auf Frieden" und auf die Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen524,

eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen nie-
dergelegten Grundprinzipien des Völkerrechts,

im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen unterstreichend, dass sie die Vereinten Nationen
sowie den Ausbau ihrer Rolle und die Erhöhung ihrer Wirk-
samkeit bei der Festigung des Weltfriedens, der internationa-
len Sicherheit und der Gerechtigkeit und bei der Förderung
der Lösung internationaler Probleme sowie die Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit
zwischen den Staaten uneingeschränkt und aktiv unterstützt, 

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, ihre inter-
nationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizulegen,
sodass der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und die
Gerechtigkeit nicht gefährdet werden,

ihr Ziel betonend, bessere Beziehungen zwischen allen
Staaten zu fördern und zur Schaffung von Bedingungen bei-
zutragen, die es ihrer Bevölkerung ermöglichen, in wahrem
und dauerhaftem Frieden zu leben, frei von jeglicher Bedro-
hung oder versuchten Bedrohung ihrer Sicherheit, 

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, in ihren
internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Un-

versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu un-
terlassen,

sowie in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Frieden, Si-
cherheit und Gerechtigkeit und zur weiteren Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit
zwischen den Staaten,

die Anwendung von Gewalt zur Verfolgung politischer
Ziele ablehnend und betonend, dass nur friedliche politische
Lösungen eine stabile und demokratische Zukunft für alle
Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen können,

bekräftigend, wie wichtig es ist, die Achtung der Grund-
sätze der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und
der politischen Unabhängigkeit der Staaten und der Nichtein-
mischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur in-
neren Zuständigkeit eines Staates gehören, im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht si-
cherzustellen,

sowie bekräftigend, dass alle Völker das Recht auf Selbst-
bestimmung haben, auf Grund dessen sie ihren politischen
Status frei bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung frei verfolgen können,

ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des
Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen525,

unterstreichend, dass die Unterwerfung von Völkern unter
ausländische Unterjochung, Beherrschung und Ausbeutung
eine Verweigerung ihrer Grundrechte darstellt, gegen die
Charta verstößt und die Förderung des Weltfriedens und der
weltweiten Zusammenarbeit behindert,

darauf hinweisend, dass jeder Mensch Anspruch auf eine
soziale und internationale Ordnung hat, in der die in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte526 verkündeten
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können,

überzeugt von dem Ziel, die Bedingungen der Stabilität
und des Wohlergehens zu schaffen, die für friedliche und
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beru-
hende Beziehungen zwischen den Nationen notwendig sind,

sowie davon überzeugt, dass ein Leben ohne Krieg die
wichtigste internationale Voraussetzung für das materielle
Wohlergehen, die Entwicklung und den Fortschritt der Län-
der sowie für die volle Verwirklichung der von den Vereinten
Nationen verkündeten Rechte und Grundfreiheiten der Men-
schen ist,

1. betont, dass Frieden eine unabdingbare Vorausset-
zung für die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte
für alle Menschen ist; 

523 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
524 Siehe Resolution 55/2.

525 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
526 Resolution 217 A (III).
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2. erklärt feierlich, dass die Wahrung und Förderung
des Friedens zu den grundlegenden Verpflichtungen eines je-
den Staates gehört; 

3. hebt hervor, dass der Frieden nur dann bewahrt und
gefördert werden kann, wenn die Politik der Staaten darauf
gerichtet ist, die Bedrohung durch Krieg, insbesondere Atom-
krieg, zu beseitigen, auf die Anwendung oder Androhung von
Gewalt in den internationalen Beziehungen zu verzichten und
internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel auf der
Grundlage der Charta der Vereinten Nationen beizulegen;

4. erklärt, dass alle Staaten die Herbeiführung, Wah-
rung und Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie einer internationalen Ordnung fördern sol-
len, die auf der Achtung vor den in der Charta verankerten
Grundsätzen und der Förderung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung
und des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, gründet; 

5. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Be-
ziehungen mit anderen Staaten, ungeachtet ihres politischen,
wirtschaftlichen oder sozialen Systems und ihrer Größe, ihrer
geografischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwick-
lungsstands, die Ziele und Grundsätze der Charta zu achten
und in die Praxis umzusetzen; 

6. beschließt, die Behandlung der Frage der Förderung
des Rechts der Völker auf Frieden auf ihrer sechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/193

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 123 Stimmen bei 51 Gegenstimmen und 4 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)527:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-

menistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Brasilien, Chile, Guatemala, Singapur.

58/193. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf
den vollen Genuss aller Menschenrechte

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen und insbesondere auf die Notwendigkeit
hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der För-
derung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied herbeizufüh-
ren,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte528 sowie die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden529,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte530 und den Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte530,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf
Entwicklung, die die Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen531 und die Ergebnisdokumente der dreiundzwan-
zigsten532 und der vierundzwanzigsten533 Sondertagung der
Generalversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in New
York beziehungsweise vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in Genf
stattfanden,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/204 und
57/205 vom 18. Dezember 2002,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2003/23 der Men-
schenrechtskommission vom 22.April 2003 über die Globali-
sierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der
Menschenrechte534,

in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander

527 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, China, Côte d'Ivoire, Demokra-
tische Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Ghana, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Kamerun, Katar, Kenia, Kongo, Kuba, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malaysia, Marokko, Mauritius, Myanmar, Namibia, Pakistan,
Saudi-Arabien, Sierra Leone, Somalia, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo und Uganda.

528 Resolution 217 A (III).
529 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
530 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
531 Siehe Resolution 55/2.
532 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
533 Resolution S-24/2, Anlage.
534 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss,

im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf
alle Länder unterschiedlich auswirkt und sie anfälliger für po-
sitive wie negative äußere Entwicklungen, unter anderem auf
dem Gebiet der Menschenrechte, macht,

sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung
nicht nur ein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern auch sozia-
le, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimen-
sionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller Men-
schenrechte auswirken,

ferner im Bewusstsein dessen, dass eine gründliche, unab-
hängige und umfassende Bewertung der sozialen, ökologi-
schen und kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf
die Gesellschaften durchgeführt werden muss,

in der Erkenntnis, dass jede Kultur eine Würde und einen
Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung ver-
dienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen ange-
sichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechsel-
seitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller
Menschen sind, und sich dessen bewusst, dass die Gefahr ei-
ner globalen Monokultur eine stärkere Bedrohung darstellt,
wenn die Entwicklungsländer arm und ausgegrenzt bleiben,

sowie in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mecha-
nismen eine einzigartige Rolle dabei zukommt, den Heraus-
forderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chan-
cen, die sie bietet, zu nutzen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die nachteiligen
Auswirkungen der Turbulenzen auf den internationalen Fi-
nanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung
und den vollen Genuss aller Menschenrechte,

zutiefst besorgt darüber, dass die wachsende Kluft, die
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern sowie innerhalb der Länder besteht, unter anderem zu
einer Verschärfung der Armut beigetragen und sich negativ
auf den vollen Genuss aller Menschenrechte ausgewirkt hat,
vor allem in den Entwicklungsländern,

in Anbetracht dessen, dass die Menschen eine Welt anstre-
ben, in der die Menschenrechte und die kulturelle Vielfalt ge-
achtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür ein-
setzen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die
durch die Globalisierung berührt werden, mit diesen Zielen
vereinbar sind,

1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung auf
Grund ihrer Auswirkungen unter anderem auf die Rolle des
Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, dass
aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in
erster Linie Aufgabe des Staates ist;

2. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwischen
Arm und Reich, sowohl innerhalb der Länder als auch zwi-
schen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf nationaler
und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühungen um

die Schaffung eines Umfelds, das dem vollen Genuss aller
Menschenrechte förderlich ist;

3. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationa-
ler wie globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der Ent-
wicklung und der Beseitigung der Armut förderlich ist, unter
anderem durch gute Regierungsführung in jedem Land und
gute Ordnungspolitik auf internationaler Ebene, durch die
Transparenz der Finanz-, Geld- und Handelssysteme und
durch die Verpflichtung auf ein offenes, faires, regelgestütz-
tes, berechenbares und nichtdiskriminierendes multilaterales
Handels- und Finanzsystem;

4. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große
Chancen eröffnet, dass jedoch die mit ihr einhergehenden
Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt
sind, ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Genuss
aller Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den Entwick-
lungsländern;

5. begrüßt den Bericht des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Globalisie-
rung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der Men-
schenrechte535, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsli-
beralisierung im Bereich der Landwirtschaft und ihren Aus-
wirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt
Kenntnis von den darin enthaltenen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen;

6. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen-
staatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, zur
Steuerung der Globalisierung ein ausgewogenes und umwelt-
verträgliches Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut
systematisch zu verringern und die internationalen Entwick-
lungsziele zu verwirklichen;

7. erkennt an, dass die Globalisierung nur dann alle
voll mit einschließen, ausgewogen sein, ein menschliches
Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller Menschenrech-
te beitragen kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen, namentlich Politiken und Maßnahmen auf globaler
Ebene, unternommen werden, um auf der Grundlage der gan-
zen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zu-
kunft zu schaffen;

8. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein
ausgewogenes, transparentes und demokratisches internatio-
nales System zu schaffen, in dem arme Menschen und Länder
besseres Gehör finden;

9. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer
Prozess eines Strukturwandels mit zahlreichen interdiszipli-
nären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
einschließlich des Rechts auf Entwicklung, auswirkt;

10. bekräftigt außerdem, dass die internationale Ge-
meinschaft danach streben soll, auf die aus der Globalisierung

535 E/CN.4/2002/54.



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses

471

erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer Wei-
se zu reagieren, die die Achtung der kulturellen Vielfalt aller
gewährleistet;

11. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen
der Globalisierung für den vollen Genuss aller Menschen-
rechte weiter zu analysieren;

12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs536 und ersucht den Generalsekretär, weiter die Auffas-
sungen der Mitgliedstaaten und der zuständigen Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen einzuholen und der
Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
einen sachbezogenen Bericht zu diesem Thema vorzulegen.

RESOLUTION 58/194

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 73 Stimmen bei 40 Gegenstimmen und 56 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)537:

Dafür: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Australien, Bahamas, Belgi-
en, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan,
Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mal-
ta, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mo-
naco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
lau, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Mon-
tenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tschechische Republik,
Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch,
Belarus, Brunei Darussalam, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Geor-
gien, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Katar, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malay-
sia, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Oman, Pakistan, Republik Moldau,
Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Sri Lanka, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate,
Vietnam.

Enthaltungen: Algerien, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Barbados, Belize,
Benin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Demokratische Re-
publik Kongo, Dominica, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kenia,
Kongo, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Madagaskar, Malawi,
Malediven, Mali, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Papua-Neugui-
nea, Philippinen, Ruanda, Sambia, Sierra Leone, Singapur, Somalia, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad
und Tobago, Uganda, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Zentralafrika-
nische Republik.

58/194. Die Menschenrechtssituation in Turkmenistan

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten auf die-
sem Gebiet nachzukommen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die ernsten
und anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Turkmeni-
stan,

unter Hinweis auf die Resolution 2003/11 der Menschen-
rechtskommission vom 16. April 2003538,

Kenntnis nehmend von den Empfehlungen in dem am 12.
März 2003 herausgegebenen Bericht des Berichterstatters des
Moskauer Mechanismus der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass die Regierung
Turkmenistans vor kurzem angeboten hat, eine Delegation
von Sachverständigen des Amtes des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte einzuladen, die tech-
nische Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte leisten soll,
und dass der Persönliche Gesandte des Amtierenden Vorsit-
zenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa für die zentralasiatischen Teilnehmerstaaten sowie
der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten der Organi-
sation vor kurzem das Land besucht haben,

fordert die Regierung Turkmenistans auf,

a) die in der Resolution 2003/11 der Menschenrechts-
kommission538 genannten Maßnahmen vollumfänglich durch-
zuführen und die Kommission vor ihrer sechzigsten Tagung
über die diesbezüglich unternommenen Schritte zu informie-
ren;

b) die in dem Bericht des Berichterstatters des Moskau-
er Mechanismus der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa aufgeführten Empfehlungen vollum-
fänglich umzusetzen, mit den verschiedenen Institutionen der
Organisation konstruktiv zusammenzuarbeiten und weitere
Besuche des Persönlichen Gesandten des Amtierenden Vor-
sitzenden für die zentralasiatischen Teilnehmerstaaten sowie
des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten der Orga-
nisation zu erleichtern;

c) einen konstruktiven Dialog mit dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte auf-
zubauen und mit allen Mechanismen der Menschenrechts-
kommission voll zusammenzuarbeiten;

d) unabhängigen Stellen, einschließlich des Internatio-
nalen Komitees vom Roten Kreuz, sowie Rechtsanwälten und
Verwandten sofortigen Zugang zu inhaftierten Personen zu
gewähren.

536 A/58/257.
537 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Is-
land, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

538 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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RESOLUTION 58/195

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 68 Stimmen bei 54 Gegenstimmen und 51 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)539:

Dafür: Albanien, Andorra, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Grenada, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Serbi-
en und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Tuvalu, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangla-
desch, Belarus, Benin, Brunei Darussalam, China, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Gabun, Indien, Indonesi-
en, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kasachstan, Katar, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Malaysia, Malediven, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Oman,
Pakistan, Philippinen, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Togo, Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Venezuela,
Vietnam.

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Äthiopien,
Bhutan, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Dominica, Eritrea, Ge-
orgien, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Jamaika, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kongo, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Nigeria, Panama, Republik Korea, Ruanda, Sambia, Schweiz, Sin-
gapur, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Thailand, Trinidad
und Tobago, Uganda, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/195. Die Menschenrechtssituation in der Islamischen
Republik Iran

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte540, den Internationalen
Menschenrechtspakten541 und anderen internationalen Men-
schenrechtsübereinkünften,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind,
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen
internationalen Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukom-
men,

eingedenk dessen, dass die Islamische Republik Iran Ver-
tragspartei des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte541, des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte541 des Internationa-
len Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung542 sowie des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes543 ist,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, zuletzt Resolution 56/171 vom 19. Dezember 2001, so-
wie unter Hinweis auf die Resolution 2001/17 der Menschen-
rechtskommission vom 20. April 2001544,

Kenntnis nehmend von der Zusage der Regierung der Isla-
mischen Republik Iran, die Achtung der Menschenrechte im
Lande zu stärken und die Rechtsstaatlichkeit zu fördern,

1. begrüßt

a) die von der Regierung der Islamischen Republik Iran
im April 2002 ausgesprochene offene Einladung an alle the-
matischen Mechanismen zur Überwachung der Menschen-
rechte;

b) den Besuch der Arbeitsgruppe der Menschenrechts-
kommission für willkürliche Inhaftierungen vom 15. bis
27. Februar 2003 in der Islamischen Republik Iran und ihren
anschließenden Bericht545;

c) den Besuch des Sonderberichterstatters der Men-
schenrechtskommission über die Förderung und den Schutz
der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäu-
ßerung vom 4. bis 10. November 2003 in der Islamischen Re-
publik Iran und den für Februar 2004 anberaumten Besuch der
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission zur Frage des
Verschwindenlassens von Personen;

d) die Empfehlung des obersten Richters der Islami-
schen Republik Iran an die Richterschaft, in Fällen, in denen
sonst die Strafe der Steinigung verhängt würde, eine andere
Art der Bestrafung zu wählen;

e) die Anstrengungen, die die gewählte Regierung un-
ternimmt, um die Entfaltung der Zivilgesellschaft zu fördern;

f) die Aufnahme von Menschenrechtsdialogen mit
mehreren Ländern;

g) die vom Parlament, insbesondere der Artikel-90-
Kommission, und der Islamischen Menschenrechtskommis-
sion unternommenen Anstrengungen zur Verbesserung der
Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran;

2. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über

a) die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in der
Islamischen Republik Iran;

539 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Irland, Island, Israel, Kanada, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden,
Spanien, St. Kitts und Nevis, Tschechische Republik, Tuvalu, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte
Staaten von Amerika.
540 Resolution 217 A (III).
541 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

542 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
543 Resolution 44/25, Anlage.
544 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001,
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A.
545 E/CN.4/2004/3/Add.2 und Corr.1.
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b) die fortwährende Verschlechterung der Lage hin-
sichtlich der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung, vor allem die zunehmende Verfolgung we-
gen der friedlichen Äußerung politischer Ansichten, ein-
schließlich Festnahmen und Inhaftierungen ohne Anklage
oder Gerichtsverfahren und Repressionsmaßnahmen der Ju-
stizbehörden und Sicherheitskräfte gegen Journalisten, Parla-
mentarier, Studenten, Geistliche und Akademiker, sowie die
scharfen Reaktionen auf Studentendemonstrationen, ein-
schließlich der Inhaftierung und Misshandlung der Teilneh-
mer und des Einsatzes von Disziplinarausschüssen der Hoch-
schulen gegen sie;

c) die wachsende Zahl von Hinrichtungen unter Miss-
achtung der international anerkannten Schutzbestimmungen
und beklagt insbesondere öffentliche Hinrichtungen;

d) den Einsatz der Folter und anderer Formen grausa-
mer, unmenschlicher und erniedrigender Strafe, insbesondere
die Praxis der Amputation und der Auspeitschung;

e) die anhaltenden Beschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit und die erzwungene Auflösung politischer Par-
teien;

f) die Nichterfüllung internationaler Normen in der
Rchtspflege, das Fehlen ordnungsgemäßer Verfahren, die An-
wendung der Gesetze betreffend die nationale Sicherheit als
Grundlage für die Verweigerung der Rechte des Einzelnen so-
wie die Nichtachtung der international anerkannten rechtli-
chen Schutzbestimmungen, unter anderem im Hinblick auf
Angehörige religiöser Minderheiten;

g) die systematische Diskriminierung von Frauen und
Mädchen vor dem Gesetz und in der Praxis und die Weige-
rung des Wächterrats, dieser systematischen Diskriminierung
entgegenzutreten, und stellt in diesem Zusammenhang fest,
dass sich der Wächterrat im August 2003 weigerte, den Vor-
schlag des gewählten Parlaments, dem Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau546 bei-
zutreten, in Erwägung zu ziehen;

h) die anhaltende Diskriminierung der Angehörigen
von Minderheiten, einschließlich der Bahá'í, Christen, Juden
und Sunniten, namentlich die Fälle willkürlicher Festnahmen
und Inhaftierungen, die Verweigerung der freien Ausübung
von Kulthandlungen oder der öffentlichen Erledigung ge-
meinschaftlicher Angelegenheiten sowie die Missachtung der
Eigentumsrechte;

i) die anhaltende Verfolgung von Menschenrechtsver-
teidigern, politischen Gegnern, religiösen Dissidenten und
Verfechtern von Reformen und ihre willkürliche Verurteilung
zu Gefängnisstrafen;

3. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran
auf,

a) ihren aus freien Stücken eingegangenen Verpflich-
tungen aus den Internationalen Menschenrechtspakten541 und

anderen internationalen Menschenrechtsübereinkünften nach-
zukommen, namentlich den Verpflichtungen betreffend die
Meinungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäuße-
rung, den Einsatz von Folter und anderen Formen grausamer,
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Strafe
sowie die Förderung und den Schutz der Menschenrechte von
Frauen und Mädchen, und sich weiter um die Festigung der
Achtung vor den Menschenrechten und der Rechtsstaatlich-
keit zu bemühen;

b) die Empfehlungen der Arbeitsgruppe der Menschen-
rechtskommission für willkürliche Inhaftierungen voll umzu-
setzen; 

c) auch weiterhin mit den Mechanismen der Vereinten
Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere mit dem Son-
derberichterstatter über die Förderung und den Schutz der
Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäuße-
rung und der Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlas-
sens von Personen, und ihre Empfehlungen voll umzusetzen;

d) die Justizreform zu beschleunigen, die Würde des
Einzelnen zu garantieren und die volle Anwendung ordnungs-
gemäßer, fairer und transparenter Verfahren durch eine unab-
hängige und unparteiische rechtsprechende Gewalt sicherzu-
stellen und in diesem Zusammenhang die Achtung vor den
Rechten der Verteidigung und die Billigkeit der Urteile in al-
len Fällen zu gewährleisten, so auch für Angehörige religiöser
Minderheiten;

e) einen unparteilichen Staatsanwalt zu ernennen, wo-
bei sie auf die Wiedereinrichtung der Generalstaatsanwalt-
schaft in der Islamischen Republik Iran seit Dezember 2001
verweist;

f) alle Formen der Diskriminierung auf Grund der Re-
ligion oder der Zugehörigkeit zu einer Minderheit, einschließ-
lich der Bahá'í, Christen, Juden und Sunniten, zu beseitigen
und sich mit dieser Angelegenheit offen und unter voller Mit-
wirkung der Minderheiten selbst auseinanderzusetzen;

g) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
Amputationen und öffentlichen Auspeitschungen ein Ende zu
setzen, und sich tatkräftig um die Reform des Strafvollzugs-
systems zu bemühen;

4. ermutigt die thematischen Mechanismen der Men-
schenrechtskommission, namentlich die Sonderberichterstat-
terin über außergerichtliche, summarische oder willkürliche
Hinrichtungen und den Sonderberichterstatter über Folter, die
Islamische Republik Iran zu besuchen, und legt der Regierung
der Islamischen Republik Iran nahe, mit diesen Sondermecha-
nismen zusammenzuarbeiten und die von ihnen anschließend
abgegebenen Emfehlungen voll umzusetzen;

5. beschließt, die Prüfung der Menschenrechtssituation
in der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Situation
der Bahá'í und anderer Minderheitengruppen, auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung unter dem Tagesordnungspunkt
"Menschenrechtsfragen" fortzusetzen und dabei den weiteren
Entwicklungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und
die zusätzlichen von der Menschenrechtskommission bereit-
gestellten Erkenntnisse zu berücksichtigen.546 Resolution 34/180, Anlage.
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RESOLUTION 58/196

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 81 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 81 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 5)547:

Dafür: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bahamas, Bel-
gien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Ri-
ca, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Tadschikistan, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Ruanda, Uganda.
Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbai-

dschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren,
Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippinen, Sambia, Sau-
di-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Zen-
tralafrikanische Republik.

58/196. Die Menschenrechtssituation in der Demokrati-
schen Republik Kongo

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte548, den Internationalen
Menschenrechtspakten549 und anderen Menschenrechtsüber-
einkünften,

bekräftigend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten zu fördern und zu schützen,

feststellend, dass die Demokratische Republik Kongo Ver-
tragspartei mehrerer internationaler und regionaler Men-

schenrechtsübereinkünfte und mehrerer Übereinkünfte auf
dem Gebiet des humanitären Völkerrechts ist,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen sowie
die Resolutionen der Menschenrechtskommission über die
Menschenrechtssituation in der Demokratischen Republik
Kongo,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1493 (2003) des
Sicherheitsrats vom 28. Juli 2003,

eingedenk der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats
vom 31. Oktober 2000 über Frauen, Frieden und Sicherheit,

sowie eingedenk der Resolution 1460 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 30. Januar 2003 über Kinder und bewaffnete
Konflikte und des Berichts des Generalsekretärs vom 10. No-
vember 2003 über Kinder und bewaffnete Konflikte550,

erfreut über die Schlussakte der interkongolesischen poli-
tischen Verhandlungen, die am 2. April 2003 in Sun City
(Südafrika) unterzeichnet wurde,

Kenntnis nehmend von dem zweiten Sonderbericht des
Generalsekretärs über die Mission der Organisation der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo vom
27. Mai 2003551, dem Bericht der vom 7. bis 16. Juni 2003
nach Zentralafrika entsandten Mission des Sicherheitsrats552,
dem Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte vom 13. Februar 2003553 und dem Bericht
des Hohen Kommissars über die Ereignisse vom 3. April
2003 in Drodro554,

zutiefst besorgt über das Andauern der Feindseligkeiten
im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo, ins-
besondere in Nord- und Südkivu und in Ituri, und über die da-
mit einhergehenden schweren Verletzungen der Menschen-
rechte und des humanitären Völkerrechts, die in den genann-
ten Berichten beschrieben werden,

unter Missbilligung der Straflosigkeit, die für einen gro-
ßen Teil der Kämpfe und der damit einhergehenden Men-
schenrechtsverletzungen und humanitären Krisen im östli-
chen Teil der Demokratischen Republik Kongo bezeichnend
ist,

1. begrüßt

a) die Verkündung der Verfassung, nach der das Land
während des Übergangs regiert werden soll, durch den Staats-
chef am 4. April 2003, die Vereidigung von Präsident Joseph
Kabila auf die neue Verfassung am 7. April 2003, die Einset-
zung der Regierung der nationalen Einheit und des Übergangs
in der Demokratischen Republik Kongo am 17. Juli 2003, die
Eröffnung der Nationalversammlung und des Senats am
22. August 2003 und die Einsetzung der fünf Übergangsinsti-
tutionen am 28. August 2003;

547 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern.
548 Resolution 217 A (III).
549 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

550 A/58/546-S/2003/1053 und Corr.1.
551 S/2003/566 und Corr.1.
552 S/2003/653.
553 Siehe S/2003/216.
554 S/2003/674, Anlage II.
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b) die Unterzeichnung einer Waffenruhevereinbarung
durch die Regierungen der Demokratischen Republik Kongo
und Ugandas und sechs bewaffnete Gruppen am 18. März
2003, die den Weg für die Einberufung der Kommission zur
Befriedung Ituris vom 4. bis 14. April 2003 und die Einset-
zung einer Übergangsverwaltung in Ituri ebnete;

c) die am 16. Mai 2003 in Daressalam (Vereinigte Re-
publik Tansania) unterzeichnete Waffenruhevereinbarung so-
wie die am 19. Juni 2003 erfolgte Unterzeichnung der Ver-
pflichtungserklärung von Bujumbura durch die Regierung der
Demokratischen Republik Kongo, die Kongolesische Samm-
lungsbewegung für die Demokratie-Goma und die Kongole-
sische Sammlungsbewegung für die Demokratie-Befreiungs-
bewegung;

d) die Abschaffung des Militärgerichtshofs;

e) den Zwischenbericht der Sonderberichterstatterin
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssi-
tuation in der Demokratischen Republik Kongo555 und ihre
Besuche in dem Land vom 26. Februar bis 10. März bezie-
hungsweise vom 26. August bis 6. September 2003;

f) den Besuch des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte in der Demokratischen Repu-
blik Kongo vom 12. bis 15. Januar 2003 und die von seinem
Amt in dem Land durchgeführten Maßnahmen;

g) die Konsultationen zwischen dem Generalsekretär
und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte über Wege zur Behandlung des Problems der
Straflosigkeit in der Demokratischen Republik Kongo und
nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Hohen Kommissars,
ein internationales Untersuchungsgremium einzusetzen, das
schwere Verletzungen der Menschenrechte und des humani-
tären Völkerrechts untersuchen soll;

h) die Verlängerung des Mandats, die fortgesetzte Prä-
senz und die Erhöhung der Militärstärke der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Re-
publik Kongo im Einklang mit der Resolution 1493 (2003)
des Sicherheitsrats;

i) die Zusammenarbeit zwischen der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Re-
publik Kongo und dem Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte hinsichtlich der Schaf-
fung nationaler Institutionen und Infrastrukturen zum Schutz
der Menschenrechte sowie von Übergangsjustizmechanis-
men;

j) die Arbeit des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für die Demokratische Republik Kongo und des Leiters
der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo;

2. verurteilt

a) die anhaltenden Verletzungen der Menschenrechte
und des humanitären Völkerrechts in der Demokratischen Re-

publik Kongo, insbesondere in Ituri, in Nord- und Südkivu
und in anderen Gebieten im Osten des Landes;

b) die bewaffnete Gewalt und die Repressalien gegen
die Zivilbevölkerung, die im Osten des Landes, vor allem in
Nord- und Südkivu und in Ituri, weiter andauern;

c) alle Massaker, die in der Provinz Ituri stattgefunden
haben, vor allem die Massaker in Drodro und zuletzt am
6. Oktober 2003 in Katchele, während sie gleichzeitig die An-
strengungen unterstützt, die die Mission der Organisation der
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo
und das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte unternehmen, um diese Ereignisse zu un-
tersuchen;

d) die Akte der Verstümmelung und des Kannibalis-
mus, die Berichten zufolge in der Region Mambasa begangen
wurden;

e) die Fälle summarischer oder willkürlicher Hinrich-
tungen, des Verschwindenlassens von Personen, der Folter,
der Drangsalierung, der unrechtmäßigen Festnahme, der sy-
stematischen Verfolgung und der willkürlichen Langzeitin-
haftierung;

f) die weit verbreitete Anwendung sexueller Gewalt
gegen Frauen und Kinder, unter anderem als Mittel der Krieg-
führung;

g) die anhaltende Rekrutierung und den anhaltenden
Einsatz von Kindersoldaten durch bewaffnete Kräfte und
Gruppen, insbesondere im östlichen Teil der Demokratischen
Republik Kongo, die gegen das Völkerrecht verstoßen;

h) die Straflosigkeit derjenigen, die für Verletzungen
der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts ver-
antwortlich sind, und weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass die Demokratische Republik Kongo Vertragspartei
des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs556 ist;

i) die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen
der Demokratischen Republik Kongo, in Anbetracht der zwi-
schen dieser Ausbeutung und der Fortsetzung des Konflikts
bestehenden Verbindung;

3. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über

a) die Verletzungen des Rechts der freien Meinungsäu-
ßerung sowie der Meinungs-, Vereinigungs- und Versamm-
lungsfreiheit und die Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger
im gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik
Kongo, insbesondere im östlichen Teil des Landes;

b) die fortbestehende Aussetzung des Moratoriums für
die Vollstreckung der Todesstrafe, insbesondere die Todesur-
teile, die der Militärgerichtshof am 7. Januar 2003 gegen die

555 Siehe A/58/534.

556 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Ple-
nipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A.
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Personen, die der Ermordung des ehemaligen Präsidenten der
Republik beschuldigt waren, verhängte;

c) die exzessive Ansammlung und Verbreitung von
Kleinwaffen sowie die Verteilung und Verschiebung von
Waffen in der Region und den unerlaubten Handel damit so-
wie ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte;

d) die gestiegene Zahl der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen, insbesondere im östlichen Teil des Landes; 

e) die Unsicherheit, die insbesondere in den nach wie
vor von bewaffneten Gruppen kontrollierten Zonen im Osten
des Landes weiter anhält und ein ernstes Hindernis für die Be-
mühungen der humanitären Organisationen ist, Zugang zu
den Menschen zu erlangen, die von der besorgniserregenden
humanitären Lage betroffen sind;

4. fordert alle Konfliktparteien in der Demokratischen
Republik Kongo nachdrücklich auf,

a) alle militärischen Aktivitäten unverzüglich einzu-
stellen, namentlich die Unterstützung für die mit ihnen ver-
bündeten bewaffneten Gruppen, um die Wiederherstellung
der Souveränität, Einheit und territorialen Unversehrtheit der
Demokratischen Republik Kongo zu erleichtern;

b) sowohl der Verpflichtungserklärung von Bujumbura
vom 19. Juni 2003 als auch der Vereinbarung von Daressalam
vom 16. Mai 2003 vollständig und unverzüglich nachzukom-
men und mit der Übergangsverwaltung von Ituri bei der Über-
wachung der Beilegung des Konflikts im nordöstlichen Teil
der Demokratischen Republik Kongo zusammenzuarbeiten;

c) ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Umsetzung
der Übergangsverfassung auch weiterhin nachzukommen;

d) den freien und sicheren Zugang zu allen Gebieten zu
gestatten, um Untersuchungen der mutmaßlichen schweren
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts zu ermöglichen und zu unterstützen, mit dem Ziel,
die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen, und zu diesem
Zweck uneingeschränkt mit den nationalen und internationa-
len Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte zusam-
menzuarbeiten, die beauftragt sind, die behaupteten Men-
schenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht in der Demokratischen Republik Kongo aufzu-
klären;

e) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersolda-
ten, womit gegen das Völkerrecht und die Afrikanische Char-
ta für die Rechte und das Wohl der Kinder557 verstoßen wird,
unverzüglich ein Ende zu setzen, mit der Maßgabe, dass nach
dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes558 und dem
dazugehörigen Fakultativprotokoll über die Beteiligung von
Kindern an bewaffneten Konflikten559 Personen unter 18 Jah-
ren Anspruch auf besonderen Schutz haben, und unverzüglich

Informationen über die Maßnahmen zur Beendigung dieser
Praktiken vorzulegen;

f) den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Mäd-
chen beim Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit Rechnung
zu tragen und mit Vorrang die uneingeschränkte Teilhabe der
Frauen an allen Aspekten der Konfliktlösung und des Frie-
densprozesses sicherzustellen, namentlich an der Friedenssi-
cherung, der Konfliktbewältigung und der Friedenskonsoli-
dierung;

g) alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen, um
den weit verbreiteten Verletzungen der Menschenrechte so-
wie der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, insbesondere in Be-
zug auf die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder;

h) die Menschenrechte zu schützen und das humanitäre
Völkerrecht zu achten, insbesondere indem sie die Sicherheit
und Bewegungsfreiheit aller Zivilpersonen sowie des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals
und den ungehinderten Zugang der humanitären Helfer zu al-
len betroffenen Bevölkerungsgruppen im gesamten Hoheits-
gebiet der Demokratischen Republik Kongo gewährleisten;

i) zu verhindern, dass Bedingungen entstehen, die
Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen innerhalb des Ho-
heitsgebiets der Demokratischen Republik Kongo und über
ihre Grenzen hinweg auslösen könnten, und alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen und anzuwenden, um Bedin-
gungen zu schaffen, die der freiwilligen Rückkehr der Flücht-
linge und Vertriebenen förderlich sind;

5. fordert die Regierung der nationalen Einheit und des
Übergangs nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass der
Schutz der Menschenrechte und die Schaffung eines Rechts-
staats und eines unabhängigen Justizsystems, namentlich die
Einrichtung der erforderlichen Institutionen entsprechend
dem am 17. Dezember 2002 in Pretoria unterzeichneten Glo-
balen und alle Seiten einschließenden Übereinkommen über
den Übergang in der Demokratischen Republik Kongo, zu ih-
ren höchsten Prioritäten zählen; 

6. fordert die Regierung der nationalen Einheit und des
Übergangs nachdrücklich auf, gezielte Maßnahmen zu ergrei-
fen, 

a) um die in dem Globalen und alle Seiten einschlie-
ßenden Übereinkommen festgelegten Ziele der Übergangspe-
riode zu verwirklichen, insbesondere die Abhaltung freier und
transparenter Wahlen auf allen Ebenen, womit die Vorausset-
zungen für die Errichtung einer demokratischen Verfassungs-
ordnung geschaffen werden, und die Bildung einer umstruk-
turierten und integrierten Nationalarmee;

b) um die Übergangsinstitutionen zu stärken und im ge-
samten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo
die Stabilität und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen
und auf diese Weise ihrer Bevölkerung wieder Frieden und
Fortschritt zu bringen;

c) um ihren Verpflichtungen nach den internationalen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte vollständig
nachzukommen und dementsprechend weiterhin mit den Me-
chanismen der Vereinten Nationen zum Schutz der Men-

557 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol. II:
Regional Instruments (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.97.XIV.1), Abschnitt C, Nr. 39.
558 Resolution 44/25, Anlage.
559 Resolution 54/263, Anlage I.



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses

477

schenrechte zusammenzuarbeiten und ihre Zusammenarbeit
mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo
weiter zu verstärken;

d) um eine umfassende Reform des Justizsystems
durchzuführen;

e) um das Moratorium für die Todesstrafe wieder ein-
zusetzen und ihrer Verpflichtung nachzukommen, diese Stra-
fe schrittweise abzuschaffen;

f) um der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und sicher-
zustellen, dass diejenigen, die für Menschenrechtsverletzun-
gen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht
verantwortlich sind, in einem ordnungsgemäßen Verfahren
vor Gericht gestellt werden;

g) um mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusam-
menzuarbeiten und ihre Zusammenarbeit mit dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof für Ruanda fortzusetzen;

7. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, sie über die Konsultationen un-
terrichtet zu halten, die sein Amt und der Generalsekretär dar-
über führen, wie die Übergangsregierung der Demokratischen
Republik Kongo bei der Bewältigung des Problems der Straf-
losigkeit unterstützt werden kann;

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf,

a) das Menschenrechts-Feldbüro in der Demokrati-
schen Republik Kongo zu unterstützen, um die wirksame
Durchführung seiner Programme zu ermöglichen;

b) die Abhaltung einer internationalen Konferenz über
Frieden, Sicherheit, Demokratie und Entwicklung im ostafri-
kanischen Zwischenseengebiet zu gegebener Zeit und unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Afrika-
nischen Union, unter Beteiligung aller Regierungen der Re-
gion und aller anderen beteiligten Parteien, zu unterstützen
und sich dafür einzusetzen, dass Menschenrechts- und huma-
nitäre Fragen als eines der wichtigsten Themen auf dieser
Konferenz behandelt werden;

9. ersucht

a) die Sonderberichterstatterinnen der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in der
Demokratischen Republik Kongo beziehungsweise über au-
ßergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtun-
gen sowie ein Mitglied der Arbeitsgruppe der Kommission
zur Frage des Verschwindenlassens von Personen, eine ge-
meinsame Ermittlungsmission in der Demokratischen Repu-
blik Kongo durchzuführen und der Kommission auf ihrer
sechzigsten Tagung und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

b) den Generalsekretär, den Sonderberichterstatterin-
nen und der gemeinsamen Mission jede erforderliche Unter-
stützung zu gewähren, um ihnen die vollinhaltliche Erfüllung
ihres Mandats zu ermöglichen;

c) den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für
Menschenrechte, der gemeinsamen Mission die technischen
Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die sie zur Erfüllung ih-
res Mandats benötigt;

d) den Generalsekretär, der Mission der Organisation
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo nahe zu legen, das gesamte Personal der Mission, ein-
schließlich der Zivilpolizei und des Militärpersonals, für die
einschlägigen Normen des Kinderschutzes zu sensibilisieren
und sie darin zu schulen, vor allem wenn es um den Umgang
mit Kindersoldaten geht, und eng mit dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte
zusammenzuarbeiten; 

e) den Generalsekretär, der Mission der Organisation
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo nahe zu legen, sich weiterhin aktiv mit den Fragen im
Zusammenhang mit der Gleichstellung der Geschlechter, dem
vollen Genuss aller Menschenrechte durch Frauen und dem
Kampf zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen zu befassen
und alle Missionsbediensteten entsprechend zu schulen;

10. beschließt, die Menschenrechtssituation in der De-
mokratischen Republik Kongo weiter zu prüfen, und ersucht
die Sonderberichterstatterin, der Generalversammlung auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/244

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 30 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)560:

Dafür: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Beli-
ze, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Moldau, Ru-
anda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien,
Senegal, Serbien und Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Georgien, Irland, Island, Israel, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Republik Korea, San Marino, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland.

560 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Marokko, Mexiko (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und
Chinas) und Rumänien.
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58/244. Künftige Tätigkeit des Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förde-
rung der Frau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, insbesondere die Resolutionen 55/219 vom 23. De-
zember 2000, 56/125 vom 19. Dezember 2001 und 57/175
vom 18. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
56/125 beschloss, eine Arbeitsgruppe einzurichten, mit dem
Auftrag, der Generalversammlung Empfehlungen über die
künftige Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Aus-
bildungsinstituts zur Förderung der Frau vorzulegen,

in Bekräftigung ihrer Resolution 57/311 vom 18. Juni
2003 über die Finanzlage des Instituts,

unter Begrüßung der Resolution 2003/57 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 24. Juli 2003, in der der Rat beschloss, die
Artikel III und IV der Satzung des Instituts zu ändern,

sowie unter Begrüßung der Anstrengungen und der konse-
quenten Tätigkeiten, die die Arbeitsgruppe für die künftige
Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Ausbildungs-
instituts zur Förderung der Frau unternimmt, um ein umfas-
sendes Konzept zur Neubelebung und Stärkung des Instituts
zu fördern, und die dazu geführt haben, dass wichtige institu-
tionelle und politische Veränderungen beschlossen wurden,
die zur Stärkung des Instituts beitragen,

1. begrüßt den Bericht der Arbeitsgruppe für die künf-
tige Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstituts zur Förderung der Frau561, in dem die Arbeits-
gruppe unter anderem den Auftrag des Instituts auf dem Ge-
biet der Gleichstellung der Geschlechter und der Förderung
der Frau bestätigte und betonte, dass das Institut reformiert
und neu belebt werden muss, entsprechend den Empfehlun-
gen in ihrem früheren Bericht562, denen sich die Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 57/175 anschloss;

2. beschließt, in engem Benehmen mit dem Generalse-
kretär die Durchführung der von der Arbeitsgruppe in ihrem
Bericht562 empfohlenen Maßnahmen weiter zu überwachen;

3. betont, dass freiwillige Finanzbeiträge der Mitglied-
staaten an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das
Internationale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur För-
derung der Frau von entscheidender Bedeutung dafür sind,
dass das Institut seinen Auftrag erfüllen kann;

4. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, insbe-
sondere während dieser kritischen Übergangsphase freiwilli-
ge Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten;

5. beschließt, die derzeitigen Anstrengungen zur Neu-
belebung des Instituts weiter uneingeschränkt zu unterstützen

und in dieser Hinsicht die vorhandenen Finanzmittel bei Be-
darf aufzustocken, um zu gewährleisten, dass das Institut über
ausreichende Ressourcen verfügt, um seine Tätigkeit für ei-
nen Zeitraum von einem Jahr ausüben und der Generalver-
sammlung seinen in Resolution 57/311 erbetenen Bericht vor-
legen zu können, unter Berücksichtigung dessen, dass noch
immer kein Direktor ernannt worden ist, um ein realistisches
Arbeitsprogramm sowie Aktivitäten zur Beschaffung von
Mitteln durchzuführen;

6. beschließt außerdem, die Arbeitsgruppe zu ersu-
chen, die Umsetzung der in ihrem Bericht562 enthaltenen Emp-
fehlungen und Maßnahmen weiter zu überwachen, bis der
neue Exekutivrat seine erste Tagung einberuft;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/245

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 115 Stimmen bei 20 Gegenstimmen und 28 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)563:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bolivien,
Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Ruanda, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Slo-
wenien, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik,
Zypern.

Dagegen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Georgien,
Island, Israel, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande,
Polen, Schweden, Schweiz, Uganda, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Bosnien und Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Fidschi, Kroatien, Lettland, Mongolei, Norwegen, Panama, Paraguay, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Salomonen, San Marino, Serbien und Monte-
negro, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ungarn, Ve-
nezuela.

561 A/58/540.
562 A/57/330 und Add.1.

563 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Gabun, Gambia, Guinea-Bis-
sau, Kamerun, Kenia, Kolumbien, Kongo, Malawi, Malaysia, Mali,
Mauretanien, Mosambik, Niger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Sudan,
Swasiland, Syrische Arabische Republik und Vereinigte Republik Tansa-
nia. 
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58/245. Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ziffern 35 bis 37 ihrer Resolution
51/77 vom 12. Dezember 1996 über die Rechte des Kindes, in
denen das Mandat des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte festgelegt wurde,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/190 vom
18. Dezember 2002, in der sie den Generalsekretär ersuchte,
eine umfassende Bewertung des Umfangs und der Wirksam-
keit der Antwortmaßnahmen des Systems der Vereinten Na-
tionen auf die Frage der von bewaffneten Konflikten betroffe-
nen Kinder durchzuführen, die auch Empfehlungen zur Stär-
kung, durchgängigen Berücksichtigung, Integration und Auf-
rechterhaltung der diesbezüglichen Aktivitäten enthält,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflik-
te564 und seiner am 20. Oktober 2003 vor dem Dritten Aus-
schuss der Generalversammlung abgegebenen mündlichen
Erklärung565,

unter Hinweis auf die Rolle der Generalversammlung bei
der Förderung des Schutzes der von bewaffneten Konflikten
betroffenen Kinder,

in Anbetracht der seit der Festlegung des Mandats des
Sonderbeauftragten erzielten Fortschritte und der Empfeh-
lung, auf Grund deren der Generalsekretär das Mandat des
Sonderbeauftragten um einen weiteren Zeitraum von drei Jah-
ren verlängerte,

in Würdigung der Unterstützung und der freiwilligen Bei-
träge von Geberländern zu Gunsten der Arbeit, die der Son-
derbeauftragte im Rahmen der Erfüllung seines Mandats lei-
stet,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die labile Finanz-
lage des Büros des Sonderbeauftragten und ihre nachteiligen
Auswirkungen auf die Durchführung seines Mandats,

beschließt, die Tätigkeiten im Rahmen des Mandats des
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und be-
waffnete Konflikte mit Mitteln des ordentlichen Haushalts zu
unterstützen.

RESOLUTION 58/246

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)566.

58/246. Ad-hoc-Ausschuss über ein umfassendes und in-
tegratives Internationales Übereinkommen über
den Schutz und die Förderung der Rechte und
der Würde von Menschen mit Behinderungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/168 vom 19. De-
zember 2001, mit der sie beschloss, einen allen Mitgliedstaa-
ten und Beobachtern der Vereinten Nationen offen stehenden
Ad-hoc-Ausschuss einzurichten, der Vorschläge für ein um-
fassendes und integratives internationales Übereinkommen
über die Förderung und den Schutz der Rechte und der Würde
von Menschen mit Behinderungen prüfen soll, ausgehend von
einem ganzheitlichen Ansatz, der bei Tätigkeiten in den Be-
reichen soziale Entwicklung, Menschenrechte und Nichtdis-
kriminierung verfolgt wird, und unter Berücksichtigung der
Empfehlungen der Menschenrechtskommission und der
Kommission für soziale Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/229 vom
18. Dezember 2002 und die einschlägigen Resolutionen der
Kommission für soziale Entwicklung und der Menschen-
rechtskommission,

erneut erklärend, das alle Menschenrechte und Grundfrei-
heiten allgemein gültig und unteilbar sind und einander bedin-
gen und dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss
dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert
werden muss,

überzeugt von dem Beitrag, den ein Übereinkommen in
dieser Hinsicht leisten kann,

die Mitgliedstaaten und Beobachter dazu ermutigend, an
der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses aktiv mitzuwirken, damit
dieser der Generalversammlung mit Vorrang den Entwurf ei-
nes Übereinkommens vorlegen kann,

hervorhebend, wie wichtig die aktive Mitwirkung zwi-
schenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen sowie
einzelstaatlicher Menschenrechtsinstitutionen an der Arbeit
des Ad-hoc-Ausschusses ist und welchen wertvollen Beitrag
sie zur Förderung der vollen Ausübung aller Menschenrechte

564 Siehe A/58/328 und Corr.1.
565 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Third Committee, 18. Sitzung (A/C.3/58/SR.18) und Korrigendum.

566 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Bangladesch, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bra-
silien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Honduras, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
rael, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Katar, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali,
Malta, Marokko, Mexiko, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Schwe-
den, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tri-
nidad und Tobago, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Zypern.
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und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen lei-
sten,

in Anerkennung der wichtigen Beiträge, die alle Interes-
senträger bislang zur Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses gelei-
stet haben,

1. begrüßt den Bericht des Ad-hoc-Ausschusses über
ein umfassendes und integratives Internationales Überein-
kommen über den Schutz und die Förderung der Rechte und
der Würde von Menschen mit Behinderungen567;

2. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Ad-
hoc-Ausschusses der Kommission für soziale Entwicklung
auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung und der Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechzigsten Tagung zuzuleiten,
und ersucht ferner beide Kommissionen, auch künftig zur Ar-
beit des Ad-hoc-Ausschusses beizutragen;

3. schließt sich dem Beschluss des Ad-hoc-Ausschus-
ses an, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die den Auftrag hat,
unter Berücksichtigung aller Beiträge einen Textentwurf aus-
zuarbeiten und vorzulegen, der die Grundlage für Verhand-
lungen über den Entwurf eines Übereinkommens im Ad-hoc-
Ausschuss bilden würde568;

4. stellt fest, dass die Arbeitsgruppe dem Ad-hoc-Aus-
schuss auf seiner dritten Tagung das Ergebnis ihrer Arbeit an
einem Textentwurf vorlegen wird; 

5. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss auf seiner
dritten Tagung die Verhandlungen über den Entwurf eines
Übereinkommens aufnehmen soll; 

6. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss im
Rahmen der vorhandenen Mittel im Jahr 2004 vor der neun-
undfünfzigsten Tagung der Generalversammlung zwei Ta-
gungen von je zehn Arbeitstagen Dauer abhalten soll;

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte und die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche
und Soziale Angelegenheiten ihre Zusammenarbeit und Ko-
ordinierung verstärken, um die Arbeit des Ad-hoc-Ausschus-
ses gemeinsam zu unterstützen;

8. fordert mit Nachdruck, dass weitere Anstrengungen
unternommen werden, um die aktive Mitwirkung nichtstaatli-
cher Organisationen an dem Ad-hoc-Ausschuss sicherzustel-
len, im Einklang mit Resolution 56/510 der Generalversamm-
lung vom 23. Juli 2002 und auf der Grundlage des Beschlus-
ses des Ad-hoc-Ausschusses über die Modalitäten für die Mit-
wirkung nichtstaatlicher Organisationen an seiner Arbeit;

9. betont, dass weitere Anstrengungen unternommen
werden müssen, um für alle Menschen mit Behinderungen
den Zugang zu den Vereinten Nationen zu gewährleisten, wo-
bei hinreichende Vorkehrungen im Hinblick auf den Zugang
zu den Räumlichkeiten und zur Dokumentation zu treffen

sind, im Einklang mit dem Beschluss 56/474 der Generalver-
sammlung vom 23. Juli 2002;

10. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss auch weiterhin die erforderlichen Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen, damit er seine Arbeit wahrnehmen
kann;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, Menschen mit Behin-
derungen und/oder andere Sachverständige auf diesem Gebiet
auch künftig in ihre zu den Tagungen des Ad-hoc-Ausschus-
ses entsandten Delegationen aufzunehmen;

12. legt den Mitgliedstaaten, den Beobachtern, der Zivil-
gesellschaft und dem Privatsektor eindringlich nahe, an den
mit ihrer Resolution 57/229 eingerichteten freiwilligen Fonds
Beiträge zu entrichten und so die Mitwirkung nichtstaatlicher
Organisationen und Sachverständiger aus den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Län-
dern, an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses zu unterstützen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen umfassenden
Bericht des Ad-hoc-Ausschusses zu übermitteln und über die
Durchführung der Ziffern 7, 8 und 9 dieser Resolution Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 58/247

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)569.

58/247. Die Menschenrechtssituation in Myanmar

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte570, den Internationalen
Menschenrechtspakten571 und anderen Menschenrechtsüber-
einkünften,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten auf die-
sem Gebiet nachzukommen,

eingedenk dessen, dass Myanmar Vertragspartei des Über-
einkommens über die Rechte des Kindes572, des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau573, der Konvention über die Verhütung und Bestrafung

567 Siehe A/58/118 und Corr.1
568 Ebd., Ziffer 15.

569 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
570 Resolution 217 A (III).
571 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
572 Resolution 44/25, Anlage.
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des Völkermordes574 und der Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze der Kriegsopfer575 sowie der Überein-
kommen der Internationalen Arbeitsorganisation von 1930
über Zwangs- oder Pflichtarbeit (Übereinkommen 29) und
von 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes (Übereinkommen 87) ist,

sowie eingedenk der Resolution 1460 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 30. Januar 2003 über Kinder und bewaffnete
Konflikte und des Berichts des Generalsekretärs auf Grund
der genannten Resolution576,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolu-
tionen, zuletzt Resolution 57/231 vom 18. Dezember 2002,
und diejenigen der Menschenrechtskommission, zuletzt Re-
solution 2003/12 vom 16. April 2003577, sowie die von der In-
ternationalen Arbeitskonferenz auf ihrer achtundachtzigsten
Tagung am 14. Juni 2000 verabschiedete Resolution I betref-
fend die Praxis der Zwangs- oder Pflichtarbeit in Myanmar,

bekräftigend, dass der Wille des Volkes die Grundlage für
die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet und dass der Wil-
le des Volkes von Myanmar in den 1990 abgehaltenen Wah-
len klar zum Ausdruck gebracht wurde,

sowie bekräftigend, dass die Bildung einer wirklich demo-
kratischen Regierung in Myanmar für die Verwirklichung al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten unabdingbar ist,

in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungs- und Verwal-
tungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Ach-
tung der Menschenrechte unabdingbar sind, um eine nachhal-
tige Entwicklung und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
herbeizuführen,

davon Kenntnis nehmend, dass sich die Regierung Myan-
mars immer mehr der Notwendigkeit bewusst ist, in umfas-
sendem Maße gegen die Opiumgewinnung in Myanmar vor-
zugehen,

sowie Kenntnis nehmend von dem vom Premierminister
Myanmars am 30. August 2003 angekündigten "Fahrplan" für
den Übergang zur Demokratie,

1. begrüßt

a) die Besuche des Sonderbotschafters des Generalse-
kretärs für Myanmar während des vergangenen Jahres in dem
Land und die Besuche des Sonderberichterstatters der Men-
schenrechtskommission über die Menschenrechtssituation in
Myanmar;

b) die von der internationalen Gemeinschaft mit Unter-
stützung seitens der Länder in der Region unternommenen
Anstrengungen, die Regierung Myanmars zur Wiederaufnah-

me ihrer Bemühungen um die Herbeiführung der nationalen
Aussöhnung und des Dialogs zu ermutigen, getreu der Er-
kenntnis, wie wichtig es ist, die Demokratie als einen grund-
legenden Bestandteil der regionalen Sicherheit zu festigen;

c) den Bericht des Generalsekretärs578;

d) den Zwischenbericht des Sonderberichterstatters der
Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssitua-
tion in Myanmar579;

e) die am 27. Mai 2003 erzielte Vereinbarung über den
Gemeinsamen Aktionsplan der Regierung der Union Myan-
mar und der Internationalen Arbeitsorganisation zur Beseiti-
gung der Praktiken der Zwangsarbeit in Myanmar, darunter
die Zustimmung zu einem unabhängigen Moderator, der et-
waigen Opfern von Zwangsarbeit helfen soll, stellt jedoch
gleichzeitig fest, dass die Voraussetzungen für die Umsetzung
des Aktionsplans gegenwärtig nicht gegeben sind;

f) die Fortführung der Zusammenarbeit der Regierung
Myanmars mit dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz;

2. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 

a) über die Ereignisse vom 30. Mai 2003, die dabei be-
gangenen und die nachfolgenden und fortdauernden Men-
schenrechtsverletzungen, die einen ernsten Rückschlag für
die Menschenrechtssituation in dem Land darstellen, sowie
über die offensichtliche Beteiligung der der Regierung ange-
schlossenen Vereinigung für die Solidarität und Entwicklung
der Union an diesen Ereignissen;

b) über die Inhaftierung und den Hausarrest von Daw
Aung San Suu Kyi, die anhaltende Verweigerung ihrer Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Bewe-
gungsfreiheit, sowie die fortdauernde Inhaftierung anderer
hochrangiger Führer der Nationalen Liga für Demokratie;

c) über die Schließung von Büros der Nationalen Liga
für Demokratie im ganzen Land, die zunehmende Überwa-
chung und Gefangenhaltung von Mitgliedern und Anhängern
der Nationalen Liga für Demokratie und anderen politischen
Organisationen sowie die fortdauernden Inhaftierungen, so
auch von Gefangenen, die ihre Strafe bereits verbüßt haben;

d) über die systematische und ständige Drangsalierung
und Einschüchterung von Mitgliedern der Nationalen Liga für
Demokratie durch Mitglieder der Vereinigung für die Solida-
rität und Entwicklung der Union;

e) über die mangelnde Kooperationsbereitschaft der
Regierung Myanmars gegenüber dem Sonderberichterstatter
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssi-
tuation in Myanmar, insbesondere was seinen Vorschlag be-
trifft, verschiedene Volksgruppengebiete zu besuchen, um
Behauptungen über schwere Menschenrechtsverletzungen
nachzugehen;

573 Resolution 34/180, Anlage.
574 Resolution 260 A (III).
575 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.
576 A/58/546-S/2003/1053 und Corr.1.
577 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.

578 A/58/325 und Add.1.
579 Siehe A/58/219.
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3. verleiht abermals ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 

a) über die laufende systematische Verletzung der
Menschenrechte des Volkes von Myanmar, namentlich der
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte, insbesondere über

i) außergerichtliche Tötungen, den fortdauernden Ein-
satz der Folter, Vergewaltigung und andere Formen sexueller
Gewalt, die immer wieder durch Angehörige der Streitkräfte
verübt werden, unbefriedigende Haftbedingungen, Zwangs-
umsiedlung, weit verbreitete Missachtung der Herrschaft des
Rechts und mangelnde Unabhängigkeit der rechtsprechenden
Gewalt, Menschenhandel, Zwangsarbeit, einschließlich Kin-
derarbeit, Zerstörung der Existenzgrundlage und Beschlag-
nahme von Land durch die Streitkräfte sowie Verletzungen
des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard, ein-
schließlich Nahrung, medizinischer Versorgung und Bildung;

ii) die Verweigerung des Rechts der freien Meinungs-
äußerung, einschließlich der Medienfreiheit sowie der Verei-
nigungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit;

iii) die Diskriminierung und Verfolgung von Angehöri-
gen ethnischer Minderheiten, Frauen und Kindern aus religiö-
sen oder ethnischen Beweggründen;

b) über die Lage der zahlreichen Binnenvertriebenen
und den Strom von Flüchtlingen in die Nachbarländer und er-
innert in diesem Zusammenhang an die Verpflichtungen My-
anmars nach dem Völkerrecht;

4. fordert die Regierung Myanmars auf,

a) mit internationaler Kooperation eine umfassende
und unabhängige Untersuchung der Ereignisse des 30. Mai
2003 in Depayin einzuleiten;

b) die von dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in My-
anmar vorgeschlagene Untersuchung der Fälle von Vergewal-
tigung und anderer Übergriffe gegen Zivilpersonen, die An-
gehörigen der Streitkräfte in Shan und anderen Staaten zur
Last gelegt werden, unverzüglich zu erleichtern und dabei in
vollem Umfang zu kooperieren, so auch indem sie ungehin-
derten Zugang zu der Region gewährt, und die Sicherheit der-
jenigen zu gewährleisten, die bei der Untersuchung kooperie-
ren beziehungsweise von ihr erfasst werden;

c) den Vereinten Nationen und internationalen humani-
tären Organisationen unverzüglich sicheren und ungehinder-
ten Zugang zu allen Teilen Myanmars zu gewähren, um die
Bereitstellung humanitärer Hilfe sicherzustellen und zu ge-
währleisten, dass sie zu den hilfsbedürftigsten Bevölkerungs-
gruppen gelangt;

d) auf dem Weg des Dialogs und mit friedlichen Mit-
teln den Konflikt mit allen Volksgruppen, mit denen noch kei-
ne Waffenruhevereinbarungen unterzeichnet wurden, sofort
zu beenden und ihren Verpflichtungen zur Verbesserung der
Entwicklungs- und Menschenrechtssituation in den Waffen-
ruhegebieten nachzukommen;

e) alle notwendigen Maßnahmen zur Zusammenarbeit
mit der Internationalen Arbeitsorganisation zu ergreifen, mit

dem Ziel, die Empfehlungen der zur Prüfung der Einhaltung
des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation
über Zwangs- oder Pflichtarbeit durch Myanmar eingesetzten
Untersuchungskommission in vollem Umfang umzusetzen,
und ein Umfeld zu schaffen, in dem der Gemeinsame Ak-
tionsplan der Regierung der Union Myanmar und der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation zur Beseitigung der Praktiken
der Zwangsarbeit in Myanmar, insbesondere der durch ihn ge-
schaffene Moderationsmechanismus, auf glaubhafte Weise
umgesetzt werden kann;

5. fordert die Regierung Myanmars mit großem Nach-
druck auf,

a) den systematischen Menschenrechtsverletzungen in
Myanmar ein Ende zu setzen und die volle Achtung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten;

b) Daw Aung San Suu Kyi sowie die anderen am oder
nach dem 30. Mai 2003 inhaftierten Führer und Mitglieder
der Nationalen Liga für Demokratie unverzüglich und bedin-
gungslos freizulassen und ihnen zu ermöglichen, an der Her-
beiführung der nationalen Aussöhnung und des Übergangs
zur Demokratie uneingeschränkt mitzuwirken;

c) alle anderen politischen Gefangenen unverzüglich
und bedingungslos freizulassen;

d) alle anderen "vorübergehenden" Maßnahmen, die
nach dem Zwischenfall vom 30. Mai 2003 verhängt wurden,
sofort rückgängig zu machen, so auch indem alle Büros der
Nationalen Liga für Demokratie landesweit wieder geöffnet
werden; 

e) alle Beschränkungen einer friedlichen politischen
Betätigung sofort aufzuheben und das Recht der freien Mei-
nungsäußerung, einschließlich der Medien-, Vereinigungs-
und Versammlungsfreiheit, in vollem Umfang zu garantieren;

f) der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, indem sie ge-
gen alle, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben,
einschließlich Angehöriger des Militärs und der Vereinigung
für die Solidarität und Entwicklung der Union sowie anderer
Staatsbediensteter, ermittelt und sie vor Gericht stellt;

g) mit dem Sonderbotschafter des Generalsekretärs für
Myanmar und dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in My-
anmar stärker zusammenzuarbeiten, damit die seit dem
30. Mai 2003 herrschende Lage aus erster Hand bewertet wer-
den kann, das Land auf den Übergang zu einer Zivilherrschaft
zuzubewegen, sicherzustellen, dass der Sonderbotschafter
und der Sonderberichterstatter freien und uneingeschränkten
Zugang zu Myanmar erhalten und dass niemand, der mit ih-
nen kooperiert, in irgendeiner Form eingeschüchtert, drangsa-
liert oder bestraft wird, und ihnen während ihres Aufenthalts
in Myanmar gleichen Zugang zu den Führern und Mitgliedern
aller politischen Parteien des Landes, einschließlich der Na-
tionalen Liga für Demokratie, zu gewähren;

h) die Demokratie wiederherzustellen und die Ergeb-
nisse der Wahlen von 1990 zu achten sowie unverzüglich ei-
nen strukturierten Sachdialog mit Daw Aung San Suu Kyi und
anderen Führern der Nationalen Liga für Demokratie aufzu-
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nehmen, der auf Demokratisierung und nationale Aussöhnung
gerichtet ist, und frühzeitig andere politische Führer in diese
Gespräche einzubeziehen, namentlich Vertreter der ethni-
schen Gruppen;

i) den "Fahrplan", dem noch immer wesentliche Ele-
mente fehlen, beispielsweise ein konkreter Zeitplan und ein
angemessener Plan zur Einbeziehung aller politischen und
ethnischen Gruppen, so weiterzuentwickeln, dass sicherge-
stellt ist, dass der Prozess transparent ist und alle Seiten ein-
schließt;

6. fordert die Regierung Myanmars abermals nach-
drücklich auf, wie es in ihrer Resolution 57/231 und in der Re-
solution 2003/12 der Menschenrechtskommission heißt,

a) die Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt
und die Anwendung ordnungsgemäßer Verfahren zu gewähr-
leisten;

b) zu erwägen, mit hohem Vorrang Vertragspartei der-
jenigen internationalen Menschenrechtsübereinkünfte zu
werden, deren Vertragspartei sie nicht bereits ist, und ihren
Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte vollinhaltlich nachzukommen;

c) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersolda-
ten, unter anderem durch einige bewaffnete ethnische Grup-
pen, unverzüglich ein Ende zu setzen und ihre Entwaffnung,
Demobilisierung und Wiedereingliederung sicherzustellen,
den systematischen Vertreibungen ein Ende zu setzen und den
Binnenvertriebenen Schutz und Hilfe zu gewähren, den

Flüchtlingen die freiwillige Rückkehr in Sicherheit und Wür-
de zu ermöglichen und geeignete Maßnahmen zur Bekämp-
fung der HIV/Aids-Epidemie durchzuführen;

7. ersucht den Generalsekretär,

a) auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung
zu stellen und mit der Regierung und dem Volk Myanmars,
einschließlich aller für den nationalen Aussöhnungsprozess in
Myanmar maßgeblichen Parteien, weitere Gespräche über die
Menschenrechtssituation und die Wiederherstellung der De-
mokratie zu führen;

b) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung und der Menschenrechtskommission auf ihrer
sechzigsten Tagung über den Stand der Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten;

c) seinem Sonderbotschafter jede Unterstützung zu ge-
währen, die er benötigt, um die Durchführung dieser Resolu-
tion zu ermöglichen und im Rahmen der Moderatorfunktion
alle Möglichkeiten zur vollständigen und wirksamen Wahr-
nehmung seines Mandats zu erkunden;

d) dem Sonderberichterstatter der Menschenrechts-
kommission über die Menschenrechtssituation in Myanmar
auch weiterhin jede Unterstützung zu gewähren, die er benö-
tigt, um sein Mandat in vollem Umfang wahrnehmen zu kön-
nen;

8. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung fortzusetzen.




